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I M  N A M E N  D E R  R E P U B L I K !  

 

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch den Richter Dr. Werner PIPAL als Einzelrichter über 

die Beschwerde von XXXX , geb. XXXX , StA. Afghanistan, gegen den Bescheid des Bundesamtes 

für Fremdenwesen und Asyl vom 20.02.2019, Zl. 16-1102260100/160076783, zu Recht 

erkannt: 

A) 

I. Der Beschwerde wird stattgegeben und es wird  XXXX gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 der 

Status der Asylberechtigten zuerkannt. 

II. Gemäß § 3 Abs. 5 AsylG 2005 wird festgestellt, dass  XXXX damit kraft Gesetzes die 

Flüchtlingseigenschaft zukommt. 

B) 

Die ordentliche Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig. 

 

 

 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :  

I. Verfahrensgang: 

 



- 2 - 

 

Die beschwerdeführende Partei, eine weibliche Staatsangehörige Afghanistans, brachte nach 

der illegalen Einreise in das österreichische Bundesgebiet am 10.01.2016 einen Antrag auf 

internationalen Schutz ein.  

 

Zu ihrem Fluchtgrund befragt, brachte die beschwerdeführende Partei vor, dass ihr 

Schwiegersohn von den Taliban einen Brief erhalten habe, dass er sowie seine Familie und sie 

selbst die Arbeit aufgeben sollten, da es Frauen untersagt sei, als Schauspielerinnen tätig zu 

sein. Sie habe in Afghanistan 12 Jahre die Schule einschließlich das Gymnasium besucht und 

sei anschließend als Schauspielerin tätig gewesen. Sie gehöre der Volksgruppe der Tadschiken 

und der sunnitischen Religion an.  

 

Am 23.05.2018 wurde die beschwerdeführende Partei vor dem Bundesamt für Fremdenwesen 

und Asyl (BFA) einvernommen und gab im Zuge dieser Einvernahme zu Protokoll, dass ihre 

zwei Töchter, ihr Sohn, ihr Schwiegersohn und ihr Enkel in Österreich leben würden. Sie sei als 

Schauspielerin in Afghanistan oftmals belästigt worden. Befragt, wie sie zum Schauspiel 

gekommen sei, brachte die beschwerdeführende Partei vor, dass sie sich für diesen Beruf 

interessiert habe und ein Bewerbungsgespräch durchgeführt worden sei. Die Frage, ob ihre 

Familie irgendwelche Besitztümer habe, wurde von der beschwerdeführenden Partei verneint. 

Sie habe zu keinen in Afghanistan wohnenden Personen Kontakt.  

 

Zum Fluchtgrund tätigte die beschwerdeführende Partei folgende Angaben: 

 

F: Was war der konkrete Grund, warum Sie die Heimat verlassen haben? Erzählen Sie bitte 
möglichst chronologisch über alle Ereignisse, die Sie zum Verlassen der Heimat veranlasst 
haben (freie Erzählung)! 
A: Ich bin aus demselben Grund ausgereist wie mein Schwiegersohn. Ich selbst habe keine 
weiteren Gründe vorzubringen und berufe mich auf seine Fluchtgründe. Was mein 
Schwiegersohn gesagt hat, ist die Wahrheit, ich wurde auch im Drohbrief erwähnt. Falls Sie 
noch etwas wissen wollen, werde ich Ihre Fragen beantworten. Das ist alles, weitere Gründe 
gibt es nicht. (Ende der freien Erzählung) 
F: Sie werden nochmals auf das Neuerungsverbot im Beschwerdeverfahren aufmerksam 
gemacht. Ich frage Sie daher jetzt nochmals, ob Sie noch etwas Asylrelevantes angeben 
möchten oder etwas vorbringen möchten, was Ihnen wichtig erscheint, ich jedoch nicht 
gefragt habe? 
A: Nein, ich habe alles erzählt. Ich habe keine weiteren Gründe mehr vorzubringen. 
F: Was ist damals konkret passiert, damit Ihre Familie Ihre Heimat verlassen musste? 
A: Den ersten Drohbrief haben wir am 07.05.1394 (= 29.07.2015) bekommen. Die Taliban 
verlangten, dass wir mit unserer Arbeit aufhören müssen. Der Brief wurde von XXXX , das ist 
der Bruder von XXXX , gefunden und er hat ihn dann  XXXX gegeben. Dann hat  XXXX eine 
Anzeige bei der Polizei im Distrikt 16 gemacht. Die Taliban verlangten, dass XXXX ,  XXXX und  
XXXX zusammen mit den Taliban gegen die Regierung Jihad machen mussten. Sie verlangten 



- 3 - 

 

von mir und meinen beiden Töchtern, dass wir mit unserer Arbeit aufhören mussten. Falls wir 
das nicht befolgen würden, würden sie gegen uns gemäß dem islamischen Gesetz vorgehen, 
weil die TV-Sendungen gegen die islamische Moral sind und diese Sendungen die Menschen 
vom Islam wegbringen. Laut dem islamischen Gesetz müssen die Frauen zuhause sein und die 
Frauen dürfen nicht ohne Schleier oder Burka nach draußen gehen. Das ist total unakzeptabel, 
dass Frauen und Männer zusammen an einer Fernsehsendung arbeiten, gemäß dem 
islamischen Gesetz. Wir hätten mit dieser Arbeit aufhören und zurück zu den islamischen 
Gesetzen kommen müssen. Die Polizisten sagten, dass wir uns keine Sorgen machen sollen, 
denn falls es Schwierigkeiten gibt, sollen wir uns bei ihnen melden. Trotzdem hatten wir Angst, 
aber wir haben unsere Arbeit weitergeführt. Wir sind mit Angst zur Arbeit gegangen und 
haben dann den zweiten Drohbrief bekommen. Wir bekamen eine Frist von 20 Tagen. Falls wir 
während dieser 20 Tage unsere Arbeit nicht verlassen, werden wir von ihnen getötet. Vor 
einem Jahr wurde ein Journalist namens  XXXX mit seiner ganzen Familie von den Taliban 
getötet, er ist ein Bekannter, der Cousin von  XXXX Vater.  XXXX Vater wurde von den Taliban 
auch geschlagen, als er von der Moschee nach Hause kam, ist dieser Vorfall passiert. Als  XXXX 

Vater unterwegs nach Hause war, traf er ein paar Leute und zuerst fragten sie nach seinem 
Namen, sie fragten, ob er  XXXX wäre. Dann hat eine dieser Personen seinen Mund 
festgehalten und der andere hat ihn mit seiner Pistole bedroht. Dann brachten sie  XXXX auf 
die Grundstücke und haben ihn dort geschlagen und ihn wieder bedroht. Sie sagten, dass die 
Familie, die im Drohbrief auch steht, innerhalb von 20 Tagen mit der Arbeit aufhören muss. 
Die Männer hätten in den Jihad ziehen müssen, ansonsten wären sie getötet worden. Dann 
bekam der  XXXX einen zweiten Drohbrief von den Taliban und diese haben gesagt, dass sie in 
20 Tagen kontrollieren kommen. Als  XXXX nach Hause kam, blutete seine Nase und er war am 
Mund und im Gesicht verletzt. Dann gab er den Brief an XXXX .  XXXX wollte die Polizei anrufen, 
aber sein Vater hat ihn zuerst davon abgehalten. Aber er hat das dann trotzdem getan und 
dann kamen drei Polizisten. Die Polizisten haben es nicht ernst genommen,  XXXX aber schon. 
Er hat das alles sehr ernst genommen.  XXXX sagte, dass wir eine 20-tägige Frist bekommen 
haben, und fragte die Polizei, warum sie das nicht ernst nehmen. Am nächsten Tag war  XXXX 

wieder bei der Polizei und die Polizei sagte, warum wir sie zum Zeitpunkt des Überfalles nicht 
kontaktiert haben.  XXXX sagte, dass das nicht möglich war. Wie soll man die Polizei anrufen, 
wenn man überfallen wird. Die Polizei sagte, dass sie keinen Bodyguard bereitstellen und auch 
keinen Check-Point bei uns zuhause aufbauen können. Sie konnten uns nicht schützen, deshalb 
haben wir Afghanistan verlassen. In jeder Sekunde in Afghanistan waren wir in Gefahr. Ich 
konnte es nicht erlauben, dass mein Sohn mit den Taliban mitgeht, weder mein Sohn, noch 
mein Schwiegersohn. 
… 
F: Was halten Sie als Frau von diesen islamischen Gesetzen? 
A: Laut den islamischen Gesetzten dürfen die Frauen nicht arbeiten und nach draußen gehen. 
Ich wurde in einer sehr liberalen Familie geboren und bin dort aufgewachsen. Ich habe meine 
Freiheit auch ausgelebt. Ich habe als Schauspielerin gearbeitet. Falls ich einen positiven 
Bescheid bekomme, will ich auch hier wieder als Schauspielerin arbeiten. Diese Freiheit hat 
mich zum Schauspiel gebracht. 
F: Hat es von Seiten Ihres Umfeldes in Afghanistan jemals irgendwelche Probleme gegeben 
wegen Ihrer liberalen Einstellung? 
A: Diejenigen, die liberal waren, waren damit einverstanden, aber die meisten waren dagegen. 
Diese Personen haben mich dann oft belästigt und mich beschimpft. 
F: Hat es wegen Ihres „modernen“ Lebensstils jemals körperliche Übergriffe gegeben? 
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A: Ich habe nur einmal eine Ohrfeige bekommen. Eine Person, er war traditionell gekleidet und 
ca. 45 Jahre alt, ist zu mir gekommen und hat zu mir gesagt, warum ich als Schauspielerin 
arbeite, und gab mir eine Ohrfeige. Er sagte, dass ich, wenn er mich noch einmal auf der Bühne 
oder im Fernseher sehe, schon sehen werde, was ich davon habe. Ich wollte dann schreien 
und dann ist er weg. Das war ca. eineinhalb Jahr vor unserer Ausreise. Das war in der Mitte 
des Jahres 2013. 
F: In welchen Produktionen waren Sie als Schauspielerin tätig? 
A: Ich habe bei den Produktionen für FGH Produktion, TOLO TV, 1 TV, Ariana TV, Shamshad TV, 
National TV und Saba Produktion mitgewirkt. 
F: Welche Rollen haben Sie gespielt? 
A: Meistens habe ich die Rollen einer Mutter, Schwester oder Ehefrau gespielt. 
F: Können Sie Theaterstücke nennen, bei denen Sie mitgewirkt haben? 
A: Ja, ich kann ein paar nennen, Yal-e Kachken, Fajeha, Bandagi und Sultan Mahmud, 
Ghaznawi. Wir haben auch live Theater veranstaltet. Es gibt auch eine Serie in Tolo TV, die 
heißt „Baine Man wa to“. Im Shamshad TV gibt es auch eine Serie namens „Main-Paki“. Im 
Nationalen TV gab es auch die Serien namens „Ishqe-Piri“ und „Separ-Natio“. Es gibt auch eine 
berühmte Serie namens „Raz-hayae-in Kahna“ auf Tolo TV. Es gibt auch noch eine Serie namens 
„Kommissar Amanlullah“. Mir fällt noch eine von Tolo TV namens „Manzel“ ein. 
F: Haben Sie eher Haupt- oder Nebenrollen gespielt? 
A: Im Film „Manzel“ und bei „Kommissar Amanullah“ habe ich die Hauptrolle gespielt. Bei 
„Baine Man wa to“ habe ich eine Anwältin gespielt. In „Ferashtagan“ war ich die Rolle der 
Antagonistin. 
F: Wie hoch würden Sie Ihren Bekanntheitsgrad in Afghanistan einschätzen? 
A: Viele Leute haben mich gekannt. 
F: Hat von den Zuschauern das positive oder das negative Feedback überwogen? 
A: Ca. 30% war positiv, der Rest war nicht gut. 
F: Wie haben Sie sich in Afghanistan gekleidet? 
A: Ich habe mich dort so gekleidet wir hier, ich habe nur einen Schleier getragen. 
Anmerkung: Antragstellerin zeigt ein Video von sich auf Youtube. 
F: Wie konnten Sie in Afghanistan mit Ihrem modernen Lebensstil leben? Gab es diesbezüglich 
jemals Probleme? 
A: Ja, wie vorher gesagt. Die, die eine moderne Mentalität hatten, haben sich nicht daran 
gestört, die anderen hat es schon gestört. 
F: Hatten Sie auch Schauspiel-Kolleginnen? 
A: Ja, Yasamin Yarmal, Nasima Jalal, Lila Haidari. 
F: Was ist mit diesen Personen? Sind diese noch in Afghanistan? 
A: Momentan weiß ich das nicht. 
F: Wurden diese Personen jemals bedroht? 
A: Ja, natürlich. 
F: Sind Sie in Ihrer Heimat oder in einem anderen Land vorbestraft bzw. haben Sie im 
Herkunftsland oder hier Strafrechtsdelikte begangen? 
A: Nein. 
F: Werden Sie in der Heimat von der Polizei, einer Staatsanwaltschaft, einem Gericht oder 
einer sonstigen Behörde gesucht? 
A: Nein. 
F: Wurden Sie in Ihrer Heimat jemals von den Behörden angehalten, festgenommen oder 
verhaftet? 
A: Nein, nur in der Türkei. 
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F: Hatten Sie in Ihrer Heimat Probleme mit den Behörden? 
A: Nein, mit den Behörden niemals. 
F: Waren Sie in Ihrer Heimat jemals Mitglied einer politischen Gruppierung oder Partei? 
A: Nein. 
F: Wurden Sie in Ihrer Heimat von staatlicher Seite jemals wegen Ihrer politischen Gesinnung 
verfolgt? 
A: Nein, das ist niemals passiert. 
F: Wurden Sie in Ihrer Heimat von staatlicher Seite jemals wegen Ihrer Rasse verfolgt? 
A: Nein. 
F: Wurden Sie in Ihrer Heimat von staatlicher Seite jemals wegen Ihrer Religion verfolgt? 
A: Nein, niemals. 
F: Wurden Sie in Ihrer Heimat von staatlicher Seite jemals wegen Ihrer Nationalität, 
Volksgruppe oder der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe verfolgt? 
A: Nein, das niemals. 
F: Gab es jemals bis zu den besagten Vorfällen auf Sie irgendwelche Übergriffe oder ist an Sie 
persönlich jemals irgendwer herangetreten? 
A: Nein, bis auf die Ohrfeige gab es auf mich niemals irgendwelche Übergriffe. 
F: Was hätten Sie im Falle einer eventuellen Rückkehr in Ihre Heimat konkret zu befürchten? 
A: Wir haben nur 20 Tage Frist gehabt, jetzt sind wir seit zweieinhalb Jahren hier, falls wir 
abgeschoben werden, würde ich getötet werden. 
F: Hätten Sie Probleme mit der Polizei oder anderen Behörden im Falle Ihrer Rückkehr? 
A: Nein, sicher nicht. 
F: Wissen Sie über die aktuelle politische Lage und über die Sicherheitslage in Ihrer Heimat 
Bescheid? 
A: Ja, darüber weiß ich Bescheid. 
 

Mit dem angefochtenen Bescheid wurde folgende Entscheidung getroffen: 

 

„I. Der Antrag auf internationalen Schutz wird hinsichtlich der Zuerkennung des Status des 
Asylberechtigten gemäß § 3 Abs. 1 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG 2005 abgewiesen. 
 
II. Der Antrag auf internationalen Schutz wird hinsichtlich der Zuerkennung des Status des 
subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Afghanistan gemäß § 8 Abs. 1 in 
Verbindung mit § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG 2005 abgewiesen. 
 
III. Ein Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen wird gemäß § 57 AsylG 2005 
nicht erteilt. 
 
IV. Gemäß § 10 Abs. 1 Z 3 AsylG 2005 in Verbindung mit § 9 BFA-VG wird eine 
Rückkehrentscheidung gemäß § 52 Abs. 2 Z 2 FPG erlassen. 
 
V. Es wird gemäß § 52 Abs. 9 FPG festgestellt, dass die Abschiebung gemäß § 46 FPG nach 
Afghanistan zulässig ist. 
 
VI. Gemäß § 55 Abs. 1 bis 3 FPG beträgt die Frist für die freiwillige Ausreise 14 Tage ab 
Rechtskraft der Rückkehrentscheidung.  
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In der Begründung wurde im Wesentlichen ausgeführt, dass bezüglich der Beweiswürdigung 

betreffend die Feststellungen zu den Gründen für das Verlassen des Herkunftsstaates der 

Vollständigkeit halber auf den Bescheid des Schwiegersohnes der beschwerdeführenden 

Partei verwiesen werde. Zu den vom Schwiegersohn vorgelegten Briefen sei weiters 

anzuführen, dass Afghanen in der Hoffnung, sich nach Europa als Flüchtlinge einschleichen zu 

können, gefälschte Todesdrohbriefe kaufen würden. Überdies sei nach über drei Jahren nach 

der Ausreise aus Afghanistan nicht davon auszugehen, dass seitens der Taliban oder sonstiger 

Akteure ein besonderes Interesse an der Person der beschwerdeführenden Partei bestehe. 

Von der erkennenden Behörde werde nicht verkannt, dass die beschwerdeführende Partei seit 

ihrem Aufenthalt in Österreich und auch in Zukunft ein selbstständiges Leben führen und 

arbeiten wolle. Im konkreten Fall sei jedoch zu befinden, dass die Behörde davon ausgehe, 

dass das auch in Kabul, Herat oder Mazar e-Sharif möglich wäre, da sie selbstständig 

vorgebracht habe, sich bereits in Afghanistan so gekleidet zu haben wie sie dies in Österreich 

tue. Weiters habe sie in ihrer Heimat seit dem Jahr 2011 als Schauspielerin und 

Bühnenbildnerin gearbeitet und habe in diesem Zusammenhang bis auf die ausreisekausalen 

Gründe keine wie auch immer geartete Bedrohung bzw. Verfolgung vorgebracht. Sowohl aus 

den Länderfeststellungen als auch der Anfragebeantwortung der Staatendokumentation vom 

18.09.2017 gehe hervor, dass sich die Lage der Frauen in Afghanistan seit dem Ende der 

Talibanherrschaft deutlich gebessert habe; dies betreffe vor allem die Bildungssituation. 

Entgegen ihrer Behauptungen sei sie in Kabul auch nicht gezwungen, eine Burka zu tragen. 

Zusammenfassend wäre es der beschwerdeführenden Partei daher möglich, gemeinsam mit 

ihrer Familie einen für Afghanistan modernen Lebensstil in den Großstädten Kabul, Herat oder 

Mazar-e-Sharif zu pflegen, wie sie es bereits vor ihrer Ausreise getan habe.  

 

Gegen den Bescheid richtet sich die vorliegende Beschwerde, in welcher im Wesentlichen 

ausgeführt wurde, dass der belangten Behörde vorzuwerfen sei, dass sie kein 

ordnungsgemäßes Ermittlungsverfahren durchgeführt habe. Die westliche Orientierung der 

beschwerdeführenden Partei sei in der Bescheidbegründung nicht gewürdigt worden. 

Festzuhalten sei weiters, dass die im angefochtenen Bescheid getroffenen 

Länderfeststellungen unvollständig und teils veraltet seien, und zwar allgemeine Aussagen 

treffen, sich jedoch in keiner Weise mit dem konkreten Fluchtvorbringen der 

beschwerdeführenden Partei befassen würden. Den Länderberichten sei auch eine 

zunehmende Gewalt gegen berufstätige Frauen zu entnehmen, welche aufgrund ihrer 

Berufstätigkeit vermehrt Ziele von Anschlägen seien. Die belangte Behörde habe es zudem 

unterlassen, ihrer Begründungspflicht ausreichend nachzukommen, da sie sich nicht mit dem 
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Einzelfall der beschwerdeführenden Partei auseinandergesetzt habe. Beantragt wurde die 

Durchführung einer mündlichen Beschwerdeverhandlung.  

 

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen: 

 

1. Feststellungen: 

 

Die beschwerdeführende Partei ist afghanische Staatsbürgerin, gehört der Volksgruppe der 

Tadschiken und der sunnitischen Glaubensrichtung des Islam an. Sie ist in Kabul geboren, ihre 

Muttersprache ist Dari und sie hat im Herkunftsstaat 12 Jahre die Schule einschließlich das 

Gymnasium besucht sowie einen Schulabschluss erworben. Die beschwerdeführende Partei 

ist verwitwet und hat drei Kinder. Die beschwerdeführende Partei war im Herkunftsstaat von 

2011 bis 2015 als Schauspielerin und Bühnenbildnerin tätig und hat bei verschiedenen TV-

Produktionen sowie am Theater mitgewirkt. Die drei volljährigen Kinder der 

beschwerdeführenden Partei sind in Österreich aufhältig. 

 

In Österreich hat die beschwerdeführende Partei einen Deutschkurs auf dem Niveau A1 und 

einen Werte- und Orientierungskurs besucht. Derzeit besucht sie mehrmals die Woche einen 

Deutschkurs. Sie hat bereits freiwillig gearbeitet und Kontakte zu österreichischen 

Staatsbürgern geknüpft. Die beschwerdeführende Partei trägt kein Kopftuch, kleidet sich 

westlich und geht allein Einkaufen. Sie hat keinen Kontakt mehr zu in Afghanistan lebenden 

Angehörigen. Die beschwerdeführende Partei will in Österreich einer Tätigkeit als 

Schauspielerin nachgehen und Kochkurse besuchen.  

 

Die beschwerdeführende Partei ist eine auf Eigenständigkeit bedachte Frau, die in ihrer 

persönlichen Wertehaltung und in ihrer Lebensweise an dem in Europa mehrheitlich gelebten, 

allgemein als westlich bezeichneten Frauen- und Gesellschaftsbild orientiert ist. Die 

beschwerdeführende Partei lebt nicht nach der konservativ-afghanischen Tradition, da sie ihre 

eigenen Entscheidungen trifft, sich ohne männliche Begleitung im öffentlichen Raum bewegt 

und eine Zukunftsperspektive hat, sie möchte weiterhin frei leben, sich bilden und die 

deutsche Sprache erlernen sowie einen Beruf ausüben. Weiters möchte sie auch ihren Kindern 

ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen. 

 

Die beschwerdeführende Partei ist nicht gewillt, sich den afghanischen Vorschriften, 

insbesondere unter dem derzeitigen Taliban-Regime, entsprechend zu verhalten. Eine 
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Fortsetzung des Lebens, das sie derzeit in Österreich führt, wäre ihr in Afghanistan nicht 

möglich. 

 

Die beschwerdeführende Partei lehnt die Umstände und Lebensverhältnisse für Frauen in 

Afghanistan ab und kann sich nicht vorstellen, nach einer konservativ-afghanischen Tradition 

zu leben. Die beschwerdeführende Partei stammt aus einer liberalen Familie und würde im 

Falle einer Rückkehr nach Afghanistan von dem dortigen konservativen Umfeld als am 

westlichen Frauen- und Gesellschaftsbild orientierte Frau angesehen werden und würde 

dadurch Gefahr laufen, aufgrund ihrer westlichen Orientierung verfolgt zu werden. 

 

Zu den Fluchtgründen der beschwerdeführenden Partei: 

 

Es wird dem Verfahren nicht zugrunde gelegt, dass die beschwerdeführende Partei 

Afghanistan aufgrund der Fluchtgründe ihres Schwiegersohnes verlassen hat. Ihr 

Schwiegersohn hat keine Drohbriefe von den Taliban erhalten. 

 

Zur maßgeblichen Situation im Herkunftsstaat der beschwerdeführenden Partei: 

 
„COVID-19 Letzte Änderung: 16.09.2021  
 
Bezüglich der aktuellen Anzahl der Krankheits- und Todesfälle in den einzelnen Ländern 
empfiehlt die Staatendokumentation bei Interesse/Bedarf folgende Website der WHO:  
 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports oder 
der Johns-HopkinsUniversität:  
 
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd402994
23467 b48e9ecf6 mit täglich aktualisierten Zahlen zu kontaktieren.  
 
Über die Auswirkungen der Machtübernahme der Taliban auf medizinische Versorgung, 
Impfraten und Maßnahmen gegen COVID-19 sind noch keine validen Informationen bekannt. 
 
 
Aktuelle Lage in Afghanistan (Stand 18.08.2021): 
Diese kann sich aufgrund der derzeit sehr volatilen Lage im Land jederzeit rasch ändern! 
Der afghanische Präsident Ashraf Ghani ist angesichts des Vormarsches der Taliban auf Kabul 
außer Landes geflohen. Laut al-Jazeera soll das Ziel Taschkent in Usbekistan sein. Inzwischen 
haben die Taliban die Kontrolle über den Präsidentenpalast in Kabul übernommen. Suhail 
Schahin, ein Unterhändler der Taliban bei den Gesprächen mit der afghanischen Regierung in 
Katar, versicherte den Menschen in Kabul eine friedliche Machtübernahme und keine 
Racheakte an irgendjemanden zu begehen (tagesschau.de 15.8.2021). 
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Am 15.08.21 haben die Taliban mit der größtenteils friedlichen Einnahme Kabuls und der 
Besetzung der Regierungsgebäude und aller Checkpoints in der Stadt den Krieg für beendet 
erklärt und das Islamische Emirat Afghanistan ausgerufen. Man wünsche sich friedliche 
Beziehungen mit der internationalen Gemeinschaft. Die erste Nacht unter der Herrschaft der 
Taliban im Land sei ruhig verlaufen. Chaotische Szenen hätten sich nur am Flughafen in Kabul 
abgespielt, von welchem sowohl diplomatisches Personal verschiedener westlicher Länder 
evakuiert wurde als auch viele Afghanen versuchten, außer Landes zu gelangen. Den Taliban 
war es zuvor gelungen, innerhalb kürzester Zeit fast alle Provinzen sowie alle strategisch 
wichtigen Provinzhauptstädte wie z.B. Kandahar, Herat, Mazar-e Sharif, Jalalabad und Kunduz 
einzunehmen. In einigen der Städte seien Gefängnisse gestürmt und Insassen befreit worden 
(BAMF 16.8.2021; vgl. bbc.com o.D., orf.at 16.8.2021). 
 

Die Taliban zeigten sich am Sonntag gegenüber dem Ausland unerwartet diplomatisch. „Der 
Krieg im Land ist vorbei“, sagte Taliban-Sprecher Mohammed Naim am Sonntagabend dem 
Sender al-Jazeera. Bald werde klar sein, wie das Land künftig regiert werde. Rechte von Frauen 
und Minderheiten sowie die Meinungsfreiheit würden respektiert, wenn sie der Scharia 
entsprächen. Man werde sich nicht in Dinge anderer einmischen und Einmischung in eigene 
Angelegenheiten nicht zulassen (orf.at 16.8.2021a). Schätzungen zufolge wurden seit Anfang 
2021 über 550.000 Afghanen durch den Konflikt innerhalb des Landes vertrieben, darunter 
126.000 neue Binnenvertriebene zwischen dem 7. Juli 2021 und dem 9. August 2021. Es gibt 
zwar noch keine genauen Zahlen über die Zahl der Afghanen, die aufgrund der 
Feindseligkeiten und Menschenrechtsverletzungen aus dem Land geflohen sind, es deuten 
aber Quellen darauf hin, dass Zehntausende von Afghanen in den letzten Wochen 
internationale Grenzen überquert haben (UNHCR 8.2021). 
 

Der Iran richtete angesichts des Eroberungszugs der militant-islamistischen Taliban im 
Nachbarland Pufferzonen für Geflüchtete aus dem Krisenstaat ein. Die drei Pufferzonen an 
den Grenzübergängen im Nord- sowie Südosten des Landes sollen afghanischen Geflüchteten 
vorerst Schutz und Sicherheit bieten. Indes schloss Pakistan am Sonntag einen wichtigen 
Grenzübergang zu seinem Nachbarland. Innenminister Sheikh Rashid verkündete die 
Schließung des Grenzübergangs Torkham im Nordwesten Pakistans am Sonntag, ohne einen 
Termin für die Wiedereröffnung zu nennen. Tausende Menschen säßen auf beiden Seiten der 
Grenze fest (orf.at 16.8.2021b). 
 
Mittlerweile baut die Türkei an der Grenze zum Iran weiter an einer Mauer. Damit will die 
Türkei die erwartete Ankunft von afghanischen Flüchtlingen verhindern (Die Presse 
17.8.2021). Medienberichten zufolge haben die Taliban in Afghanistan Checkpoints im Land 
errichtet und sie kontrollieren auch die internationalen Grenzübergänge (bisherige 
Ausnahme: Flughafen Kabul). Seit Besetzung der strategischen Stadt Jalalabad durch die 
Taliban, wurde eine Fluchtbewegung in den Osten (Richtung Pakistan) deutlich erschwert. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass Afghanen aus dem westlichen Teil des Landes oder aus Kabul nach 
Pakistan gelangen ist gegenwärtig eher gering einzuschätzen. Es ist naheliegender, dass 
Fluchtrouten ins Ausland über den Iran verlaufen. Es ist jedoch auch denkbar, dass die 
mehrheitlich sunnitische Bevölkerung Afghanistans (statt einer Route über den schiitisch 
dominierten Iran) stattdessen die nördliche, alternative Route über Tadschikistan oder auch 
Turkmenistan wählt. Bereits vor zwei Monaten kam es laut EU-Kollegen zu einem Anstieg von 
Ankünften afghanischer Staatsbürger in die Türkei. Insofern ist davon auszugehen, dass eine 
erste Migrationsbewegung bereits stattgefunden hat. Pakistan gibt laut Medienberichten an, 
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dass der Grenzzaun an der afghanisch-pakistanischen Grenze halte (laut offiziellen Angaben 
sind etwa 90 Prozent fertiggestellt) (VB 17.8.2021). 
 
Laut Treffen mit Frontex, kann zur Türkei derzeit noch keine Veränderung der 
Migrationsströme festgestellt werden. Es finden täglich nach Schätzungen ca. max. 500 
Personen ihren Weg (geschleust) vom Iran in die Türkei. Dies ist aber keine außergewöhnlich 
hohe Zahl, sondern eher der Durchschnitt. Der Ausbau der Sicherung der Grenze zum Iran mit 
Mauer und Türmen schreitet immer weiter voran, und nach einstimmiger Meinung von Mig 
VB und anderen Experten kann die Türkei mit ihrem Militär (Hauptverantwortlich für die 
Grenzsicherung) und Organisationen (Jandarma, DCMM) jederzeit, je nach Bedarf die illegale 
Einreise von Flüchtlingen aus dem Iran kontrollieren. Die Türkei ist jedoch - was Afghanistan 
angeht - mit sehr hohem Interesse engagiert. Auch die Türkei möchte keine neunen massiven 
Flüchtlingsströme über den Iran in die Türkei (VB 17.8.2021a). 
 
IOM muss aufgrund der aktuellen Sicherheitslage in Afghanistan die Unterstützung der 
freiwilligen Rückkehr und Reintegration mit sofortiger Wirkung weltweit aussetzen. Die 
Aussetzung der freiwilligen Rückkehr erfolgt bis auf Widerruf (IOM 16.8.2021). 
 
Während die radikalislamischen Taliban ihren Feldzug durch Afghanistan vorantreiben, 
gehören Frauen und Mädchen zu den am meisten gefährdeten Gruppen. Schon in der letzten 
Regierungszeit der Taliban (1996– 2001) herrschten in Afghanistan extreme patriarchale 
Strukturen, Misshandlungen, Zwangsverheiratungen sowie strukturelle Gewalt und 
Hinrichtungen von Frauen. Die Angst vor einer Wiederkehr dieser Gräueltaten ist groß. Eifrig 
sorgten Kaufleute in Afghanistans Hauptstadt Kabul seit dem Wochenende bereits dafür, 
Plakate, die unverschleierte Frauen zeigten, aus ihren Schaufenstern zu entfernen oder zu 
übermalen – ein Sinnbild des Gehorsams und der Furcht vor dem Terror der Taliban (orf.at 
17.8.2021). 
 

Quellen: 
• BAMF (16.8.2021): Briefing Notes, per Email 
• bbc.com (o.D.): Afghanistan: US takes control of Kabul airport to evacuate staff from 
countryhttps://www.bbc.com/news/world-asia-58227029, Zugriff 16.8.2021 
• Die Presse (17.8.2021): Die Türkei schottet sich mit Mauer gegen Flüchtlinge ab, 
https://www.diepresse.com/6021855/die-turkei-schottet-sich-mit-mauer-gegen-fluchtlinge-
ab, Zugriff 17.8.2021 
• IOM (16.8.2021): Aussetzung der Freiwilligen Rückkehr nach Afghanistan, per Email 
• orf.at (16.8.2021): Krieg in Afghanistan ist vorbei, https://orf.at/stories/3225020/, Zugriff 
16.8.2021 
• orf.at (16.8.2021a): Verzweifelte Fluchtversuche aus Kabul, https://orf.at/stories/3225106/, 
Zugriff 17.8.2021 
• orf.at (16.8.2021b): Nachbarländer in großer Unruhe, https://orf.at/stories/3225071/, 
Zugriff 17.8.2021 
orf.at (17.8.2021): Ein Alptraum für Frauen, https://orf.at/stories/3225041/, Zugriff 17.8.2021 
• tagesschau.de (15.8.2021): Präsident Ghani ins Ausland geflohen, 
https://www.tagesschau.de/ausland/asien/afghanistan-kabul-ghani-101.html, Zugriff 
16.8.2021 
• UNHCR (8.2021): UNHCR Position on Returns to Afghanistan, Refworld | UNHCR Position on 
Returns to Afghanistan, Zugriff 17.8.2021 
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• VB – Verbindungsbeamtin des BM.I für Thailand/Pakistan [Österreich] (17.8.2021): Auskunft 
des VB, per Email 
• VB – Verbindungsbeamter des BM.I für Türkei [Österreich] (17.8.2021a): Auskunft des VB, 
per Email 
 

 

Entwicklung der COVID-19 Pandemie in Afghanistan 
 
Der erste offizielle Fall einer COVID-19 Infektion in Afghanistan wurde am 24.2.2020 in Herat 
festgestellt (RW 9.2020; vgl UNOCHA 19.12.2020). Laut einer vom afghanischen 
Gesundheitsministerium (MoPH) durchgeführten Umfrage hatten zwischen März und Juli 
2020 35% der Menschen in Afghanistan Anzeichen und Symptome von COVID-19. Laut 
offiziellen Regierungsstatistiken wurden bis zum 2.9.2020 in Afghanistan 103.722 Menschen 
auf das COVID-19-Virus getestet (IOM 23.9.2020). Aufgrund begrenzter Ressourcen des 
öffentlichen Gesundheitswesens und der Testkapazitäten, der Testkriterien, des Mangels an 
Personen, die sich für Tests melden, sowie wegen des Fehlens eines nationalen 
Sterberegisters werden bestätigte Fälle von und Todesfälle durch COVID-19 in Afghanistan 
wahrscheinlich insgesamt unterrepräsentiert (HRW 14.1.2021; vgl. UNOCHA 18.2.2021, USAID 
12.1.2021, UNOCHA 19.12.2020, RFE/RL 23.2.2021a). 
 
Die fortgesetzte Ausbreitung der Krankheit in den letzten Wochen des Jahres 2020 hat zu 
einem Anstieg der Krankenhauseinweisungen geführt, wobei jene Einrichtungen die als 
COVID-19- Krankenhäuser in den Provinzen Herat, Kandahar und Nangarhar gelten, nach 
Angaben von Hilfsorganisationen seit Ende Dezember voll ausgelastet sind. 
Gesundheitseinrichtungen sehen sich auch zu Beginn des Jahres 2021 großen 
Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung oder Erweiterung ihrer Kapazitäten zur 
Behandlung von Patienten mit COVID-19 sowie bei der Aufrechterhaltung grundlegender 
Gesundheitsdienste gegenüber, insbesondere, wenn sie in Konfliktgebieten liegen (BAMF 
8.2.2021; vgl. IOM 18.3.2021). 
 
Die WHO äußerte ihre Besorgnis über die Gefahr der Verbreitung mutierter Viren in 
Afghanistan. In Pakistan ist bereits ein deutlicher Anstieg der Infektionen mit einer neuen 
Variante, die potenziell ansteckender ist und die jüngere Bevölkerung trifft, festgestellt 
worden. Das afghanische Gesundheitsministerium bereite sich auf eine potenzielle dritte 
Welle vor. Die Überwachung an der Grenze soll ausgeweitet und Tests verbessert werden. 
Angesichts weiterer Berichte über unzureichende Testkapazitäten im Land bleibt die Wirkung 
der geplanten Maßnahmen abzuwarten (BAMF 29.3.2021). 
 

Laut Meldungen von Ende Mai 2021 haben afghanische Ärzte Befürchtungen geäußert, dass 
sich die erstmals in Indien entdeckte COVID-19-Variante nun auch in Afghanistan verbreiten 
könnte. Viele der schwerkranken Fälle im zentralen Krankenhaus für COVID-Fälle in Kabul, wo 
alle 100 Betten belegt seien, seien erst kürzlich aus Indien zurückgekehrte Personen (BAMF 
31.5.2021; vgl. TG 25.5.2021, DW 21.5.2021, UNOCHA 3.6.2021). Seit Ende des Ramadans und 
einige Woche nach den Festlichkeiten zu Eid al-Fitr konnte wieder ein Anstieg der COVID19 
Fälle verzeichnet werden. Es wird vom Beginn einer dritten Welle gesprochen (UNOCHA 
3,6,2021; vgl. TG 25.5.2021). Waren die [Anm.: offiziellen] Zahlen zwischen Februar und März 
relativ niedrig, so stieg die Anzahl zunächst mit April und dann mit Ende Mai deutlich an (WHO 
4.6.2021; vgl. TN 3.6.2021, UNOCHA 3.6.2021). Es gibt in Afghanistan keine landeseigenen 
Einrichtungen, um auf die aus Indien stammende Variante zu testen (UNOCHA 3.6.2021; vgl. 
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TG 25.5.2021). Mit Stand 3.6.2021 wurden der WHO offiziell 75.119 Fälle von COVID-19 
gemeldet (WHO 3.6.2021), wobei die tatsächliche Zahl der positiven Fälle um ein Vielfaches 
höher eingeschätzt wird (IOM 18.3.2021; vgl. HRW 14.1.2021). 
 

Maßnahmen der Regierung und der Taliban 
Das afghanische Gesundheitsministerium (MoPH) hat verschiedene Maßnahmen zur 
Vorbereitung und Reaktion auf COVID-19 ergriffen. „Rapid Response Teams“ (RRTs) besuchen 
Verdachtsfälle zu Hause. Die Anzahl der aktiven RRTs ist von Provinz zu Provinz 
unterschiedlich, da ihre Größe und ihr Umfang von der COVID-19-Situation in der jeweiligen 
Provinz abhängt. Sogenannte „Fix-Teams“ sind in Krankenhäusern stationiert, untersuchen 
verdächtige COVID- 19-Patienten vor Ort und stehen in jedem öffentlichen Krankenhaus zur 
Verfügung. Ein weiterer Teil der COVID-19-Patienten befindet sich in häuslicher Pflege 
(Isolation). Allerdings ist die häusliche Pflege und Isolation für die meisten Patienten sehr 
schwierig bis unmöglich, da die räumlichen Lebensbedingungen in Afghanistan sehr begrenzt 
sind (IOM 23.9.2020). Zu den Sensibilisierungsbemühungen gehört die Verbreitung von 
Informationen über soziale Medien, Plakate, Flugblätter sowie die Ältesten in den Gemeinden 
(IOM 18.3.2021; vgl. WB 28.6.2020). 
 
Allerdings berichteten undokumentierte Rückkehrer immer noch von einem insgesamt sehr 
geringen Bewusstsein für die mit COVID-19 verbundenen Einschränkungen sowie dem 
Glauben an weitverbreitete Verschwörungen rund um COVID-19 (IOM 18.3.2021; vgl. IOM 
1.2021). Gegenwärtig gibt es in den Städten Kabul, Herat und Mazar-e Sharif keine 
Ausgangssperren. Das afghanische Gesundheitsministerium hat die Menschen jedoch dazu 
ermutigt, einen physischen Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten, eine Maske zu 
tragen, sich 20 Sekunden lang die Hände mit Wasser und Seife zu waschen und 
Versammlungen zu vermeiden (IOM 18.3.2021). Auch wenn der Lockdown offiziell nie 
beendet wurde, endete dieser faktisch mit Juli bzw. August 2020 und wurden in weiterer Folge 
keine weiteren Ausgangsperren erlassen (ACCORD 25.5.2021). Laut IOM sind Hotels, 
Teehäuser und andere Unterkunftsmöglichkeiten derzeit [Anm.: März 2021] nur für 
Geschäftsreisende geöffnet. Für eine Person, die unter der Schirmherrschaft der IOM nach 
Afghanistan zurückkehrt und eine vorübergehende Unterkunft benötigt, kann IOM ein Hotel 
buchen. Personen, die ohne IOM nach Afghanistan zurückkehren, können nur in einer 
Unterkunftseinrichtung übernachten, wenn sie fälschlicherweise angeben, ein 
Geschäftsreisender zu sein. Da die Hotels bzw. Teehäuser die Gäste benötigen, um 
wirtschaftlich überleben zu können, fragen sie nicht genau nach. Wird dies durch die Exekutive 
überprüft, kann diese, wenn der Aufenthalt auf der Angabe von falschen Gründen basiert - 
diesen jederzeit beenden. 
 
Die betreffenden Unterkunftnehmer landen auf der Straße und der Unterkunftsbetreiber 
muss mit einer Verwaltungsstrafe rechnen (IOM AUT 22.3.2021). Laut einer anderen Quelle 
gibt es jedoch aktuell [Anm.: März 2021] keine Einschränkungen bei der Buchung eines 
Hotels oder der Unterbringung in einem Teehaus und es ist möglich, dass Rückkehrer und 
Tagelöhner die Unterbringungsmöglichkeiten nutzen (RA KBL 22.3.2021). 
 

Indien hat inzwischen zugesagt, 500.000 Dosen seines eigenen Impfstoffs zu spenden, erste 
Lieferungen sind bereits angekommen. 100.000 weitere Dosen sollen über COVAX (COVID-19 
Vaccines Global Access) verteilt werden. Weitere Gespräche über Spenden laufen mit China 
(BAMF 8.2.2021; vgl. RFE/RL 23.2.2021a). 
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Die Taliban erlauben den Zugang für medizinische Helfer in Gebieten unter ihrer Kontrolle im 
Zusammenhang mit dem Kampf gegen COVID-19 (NH 3.6.2020; vgl. Guardian 2.5.2020) und 
gaben im Januar 2020 ihre Unterstützung für eine COVID-19-Impfkampagne in Afghanistan 
bekannt, die vom COVAXProgramm der Weltgesundheitsorganisation mit 112 Millionen Dollar 
unterstützt wird. Nach Angaben des Taliban-Sprechers Zabihullah Mudschahid würde die 
Gruppe die über Gesundheitszentren durchgeführte Impfaktion „unterstützen und 
erleichtern“ (REU 26.1.2021; vgl. ABC News 27.1.2021, ArN 27.1.2021), wenn der Impfstoff in 
Abstimmung mit ihrer Gesundheitskommission und in Übereinstimmung mit deren 
Grundsätzen eingesetzt wird (NH 7.4.2021). Offizielle Stellen glauben, dass die Aufständischen 
die Impfteams nicht angreifen würden, da sie nicht von Tür zu Tür gehen würden (REU 
26.1.2021; vgl. ABC News 27.1.2021, ArN 27.1.2021). Bei der Bekanntgabe der Finanzierung 
sagte ein afghanischer Gesundheitsbeamter, dass das COVAXProgramm 20% der 38 Millionen 
Einwohner des Landes abdecken würde (REU 26.1.2021; vgl. ABC News 27.1.2021, ArN 
27.1.2021, IOM 18.3.2021). Das Gesundheitsministerium plant 2.200 Einrichtungen im ganzen 
Land, um Impfstoffe zu verabreichen, und die Zusammenarbeit mit Hilfsorganisationen, die in 
Taliban-Gebieten arbeiten (NH 7.4.2021). Die Weltbank und die asiatische Entwicklungsbank 
gaben laut einer Sprecherin des afghanischen Gesundheitsministeriums an, dass sie bis Ende 
2022 Impfstoffe für weitere 20% der Bevölkerung finanzieren würden (REU 26.1.2021; vgl. 
RFE/RL 23.2.2021a). Um dies zu erreichen, müssen sich die Gesundheitsbehörden sowohl auf 
lokale als auch internationale humanitäre Gruppen verlassen, die dorthin gehen, wo die 
Regierung nicht hinkommt (NH 7.4.2021). 
 
Im Februar 2021 hat Afghanistan mit seiner COVID-19-Impfkampagne begonnen, bei der 
zunächst Mitglieder der Sicherheitskräfte, Mitarbeiter des Gesundheitswesens und 
Journalisten geimpft werden (RFE/RL 23.2.2021a). Die Regierung kündigte an, 60% der 
Bevölkerung zu impfen, als die ersten 500.000 Dosen COVID-19-Impfstoff aus Indien in Kabul 
eintrafen. Es wurde angekündigt, dass zuerst 150.000 Mitarbeiter des Gesundheitswesens 
geimpft werden sollten, gefolgt von Erwachsenen mit gesundheitlichen Problemen. Die 
Impfungen haben in Afghanistan am 23.2.2021 begonnen (IOM 18.3.2021). Wochen nach 
Beginn der ersten Phase der Einführung des Impfstoffs gegen COVID-19 zeigen sich in einige 
Distrikten die immensen Schwierigkeiten, die das Gesundheitspersonal, die Regierung und die 
Hilfsorganisationen überwinden müssen, um das gesamte Land zu erreichen, sobald die 
Impfstoffe in größerem Umfang verfügbar sind. 
 
Hilfsorganisationen sagen, dass 120 von Afghanistans rund 400 Distrikten mehr als ein Viertel 
- als „schwer erreichbar“ gelten, weil sie abgelegen sind, ein aktiver Konflikt herrscht oder 
mehrere bewaffnete Gruppen um die Kontrolle kämpfen. Ob eine Impfkampagne erfolgreich 
ist oder scheitert, hängt oft von den Beziehungen zu den lokalen Befehlshabern ab, die von 
Distrikt zu Distrikt sehr unterschiedlich sein können (NH 7.4.2021). Mit Stand 2.6.2021 wurden 
insgesamt 626.290 Impfdosen verabreicht (WHO 4.6.2021; vgl UNOCHA 3.6.2021). Etwa 11% 
der Geimpften haben beide Dosen des COVID-19-Impfstoffs erhalten. Insgesamt gibt es nach 
wie vor große Bedenken hinsichtlich des gerechten Zugangs zu Impfstoffen für Afghanen, 
insbesondere für gefährdete Gruppen wie Binnenvertriebene, Rückkehrer und nomadische 
Bevölkerungsgruppen sowie Menschen, die in schwer zugänglichen Gebieten leben (UNOCHA 
3.6.2021). 
 
Gesundheitssystem und medizinische Versorgung 
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COVID-19-Patienten können in öffentlichen Krankenhäusern stationär diagnostiziert und 
behandelt werden (bis die Kapazitäten für COVID-Patienten ausgeschöpft sind). Staatlich 
geführte Krankenhäuser bieten eine kostenlose Grundversorgung im Zusammenhang mit 
COVID-19 an, darunter auch einen molekularbiologischen COVID-19-Test (PCR-Test). In den 
privaten Krankenhäusern, die von der Regierung autorisiert wurden, COVID-19-infizierte 
Patienten zu behandeln, werden die Leistungen in Rechnung gestellt. Ein PCR-Test auf COVID-
19 kostet 3.500 Afghani (AFN) (IOM 18.3.2021). 
 
Krankenhäuser und Kliniken haben nach wie vor Probleme bei der Aufrechterhaltung oder 
Erweiterung der Kapazität ihrer Einrichtungen zur Behandlung von Patienten mit COVID-19 
sowie bei der Aufrechterhaltung wesentlicher Gesundheitsdienste, insbesondere in Gebieten 
mit aktiven Konflikten. Gesundheitseinrichtungen im ganzen Land berichten nach wie vor über 
Defizite bei persönlicher Schutzausrüstung, medizinischem Material und Geräten zur 
Behandlung von COVID-19 (USAID 12.1.2021; vgl. UNOCHA 3.6.2021, HRW 13.1.2021, AA 
16.7.2020, WHO 8.2020). Bei etwa 8% der bestätigten COVID-19- Fälle handelt es sich um 
Mitarbeiter im Gesundheitswesen (BAMF 8.2.2021). Mit Mai 2021 wird vor allem von einem 
starken Mangel an Sauerstoff berichtet (TN 3.6.2021; vgl. TG 25.5.2021). 
 

Während öffentliche Krankenhäuser im März 2021 weiterhin unter einem Mangel an 
ausreichenden Testkapazitäten für die gesamte Bevölkerung leiden, können stationäre 
Patienten während ihres Krankenhausaufenthalts kostenfreie PCR-Tests erhalten. Generell 
sind die Tests seit Februar 2021 leichter zugänglich geworden, da mehr Krankenhäuser von 
der Regierung die Genehmigung erhalten haben, COVID- 19-Tests durchzuführen. In Kabul 
werden die Tests beispielsweise im Afghan-Japan Hospital, im Ali Jennah Hospital, im City 
Hospital, im AlfalahLabor oder in der deutschen Klinik durchgeführt (IOM 18.3.2021). Seit Mai 
2021 sind 28 Labore in Afghanistan in Betrieb - mit Plänen zur Ausweitung auf mindestens ein 
Labor pro Provinz. Die nationalen Labore testen 7.500 Proben pro Tag. Die WHO berichtet, 
dass die Labore die Kapazität haben, bis zu 8.500 Proben zu testen, aber die geringe Nachfrage 
bedeutet, dass die Techniker derzeit reduzierte Arbeitszeiten haben (UNOCHA 3.6.2021). 
 
In den 18 öffentlichen Krankenhäusern in Kabul gibt es insgesamt 180 Betten auf 
Intensivstationen. Die Provinzkrankenhäuser haben jeweils mindestens zehn Betten auf 
Intensivstationen. Private Krankenhäuser verfügen insgesamt über 8.000 Betten, davon 
wurden 800 für die Intensivpflege ausgerüstet. Sowohl in Kabul als auch in den Provinzen 
stehen für 10% der Betten auf der Intensivstation Beatmungsgeräte zur Verfügung. Das als 
Reaktion auf COVID-19 eingestellte Personal wurde zu Beginn der Pandemie von der 
Regierung und Organisationen geschult (IOM 23.9.2020). UNOCHA berichtet mit Verweis auf 
Quellen aus dem Gesundheitssektor, dass die niedrige Anzahl an Personen die 
Gesundheitseinrichtungen aufsuchen auch an der Angst der Menschen vor einer Ansteckung 
mit dem Virus geschuldet ist (UNOCHA 15.10.2020) wobei auch die Stigmatisierung, die mit 
einer Infizierung einhergeht, hierbei eine Rolle spielt (IOM 18.3.2021; vgl. UNOCHA 3.6.2021, 
UNOCHA 18.2.2021, USAID 12.1.2021). 
 

Durch die COVID-19 Pandemie hat sich der Zugang der Bevölkerung zu medizinischer 
Behandlung verringert (AAN 1.1.2020). Dem IOM Afghanistan COVID-19 Protection 
Monitoring Report zufolge haben 53 % der Bevölkerung nach wie vor keinen realistischen 
Zugang zu Gesundheitsdiensten. Ferner berichteten 23 % der durch IOM Befragten, dass sie 
sich die gewünschten Präventivmaßnahmen, wie den Kauf von Gesichtsmasken, nicht leisten 
können. Etwa ein Drittel der befragten Rückkehrer berichtete, dass sie keinen Zugang zu 
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Handwascheinrichtungen (30%) oder zu Seife/Desinfektionsmitteln (35%) haben (IOM 
23.9.2020). 
 
Sozioökonomische Auswirkungen und Arbeitsmarkt 
COVID-19 trägt zu einem erheblichen Anstieg der akuten Ernährungsunsicherheit im ganzen 
Land bei (USAID 12.1.2021; vgl. UNOCHA 3.6.2021, UNOCHA 19.12.2020). Die kürzlich 
veröffentlichte IPC-Analyse schätzt, dass sich im April 2021 12,2 Millionen Menschen - mehr 
als ein Drittel der Bevölkerung - in einem Krisenoder Notfall-Niveau der 
Ernährungsunsicherheit befinden (UNOCHA 3.6.2021; vgl. IPC 22.4.2021). In der ersten Hälfte 
des Jahres 2020 kam es zu einem deutlichen Anstieg der Lebensmittelpreise, die im April 2020 
im Jahresvergleich um rund 17% stiegen, nachdem in den wichtigsten städtischen Zentren 
Grenzkontrollen und Lockdown-Maßnahmen eingeführt worden waren. Der Zugang zu 
Trinkwasser war jedoch nicht beeinträchtigt, da viele der Haushalte entweder über einen 
Brunnen im Haus verfügen oder Trinkwasser über einen zentralen Wasserverteilungskanal 
erhalten. Die Auswirkungen der Handelsunterbrechungen auf die Preise für grundlegende 
Haushaltsgüter haben bisher die Auswirkungen der niedrigeren Preise für wichtige Importe 
wie Öl deutlich überkompensiert. Die Preisanstiege scheinen seit April 2020 nach der 
Verteilung von Weizen aus strategischen Getreidereserven, der Durchsetzung von Anti- 
Preismanipulationsregelungen und der Wiederöffnung der Grenzen für 
Nahrungsmittelimporte nachgelassen zu haben (IOM 23.9.2020; vgl. WHO 7.2020), wobei 
gemäß dem WFP (World Food Program) zwischen März und November 2020 die Preise für 
einzelne Lebensmittel (Zucker, Öl, Reis…) um 18-31% gestiegen sind (UNOCHA 12.11.2020). 
Zusätzlich belastet die COVID-19-Krise mit einhergehender wirtschaftlicher Rezession die 
privaten Haushalte stark (AA 16.7.2020). 
 
Die Lebensmittelpreise haben sich mit Stand März 2021 auf einem hohen Niveau stabilisiert: 
Nach Angaben des Ministeriums für Landwirtschaft, Bewässerung und Viehzucht waren die 
Preise für Weizenmehl von November bis Dezember 2020 stabil, blieben aber auf einem 
Niveau, das 11 %, über dem des Vorjahres und 27 % über dem Dreijahresdurchschnitt lag. 
Insgesamt blieben die Lebensmittelpreise auf den wichtigsten Märkten im Dezember 2020 
überdurchschnittlich hoch, was hauptsächlich auf höhere Preise für importierte Lebensmittel 
zurückzuführen ist (IOM 18.3.2021). 
 
Laut einem Bericht der Weltbank zeigen die verfügbaren Indikatoren Anzeichen für eine stark 
schrumpfende Wirtschaft in der ersten Hälfte des Jahres 2020, was die Auswirkungen der 
COVID-19-Krise im Kontext der anhaltenden Unsicherheit widerspiegelt. Die Auswirkungen 
von COVID-19 auf den Landwirtschaftssektor waren bisher gering. Bei günstigen 
Witterungsbedingungen während der Aussaat wird erwartet, dass sich die Weizenproduktion 
nach der Dürre von 2018 weiter erholen wird. Lockdown-Maßnahmen hatten bisher nur 
begrenzte Auswirkungen auf die landwirtschaftliche Produktion und blieben in ländlichen 
Gebieten nicht durchgesetzt. Die Produktion von Obst und Nüssen für die Verarbeitung und 
den Export wird jedoch durch Unterbrechung der Lieferketten und Schließung der Exportwege 
negativ beeinflusst (IOM 18.3.2021; vgl. WB 15.7.2020). 
 

Es gibt keine offiziellen Regierungsstatistiken, die zeigen, wie der Arbeitsmarkt durch COVID-
19 beeinflusst wurde bzw. wird. Es gibt jedoch Hinweise darauf, dass die COVID-19-Pandemie 
erhebliche negative Auswirkungen auf die wirtschaftliche Lage in Afghanistan hat, 
einschließlich des Arbeitsmarktes (IOM 23.9.2020; vgl. AA 16.7.2020). Die afghanische 
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Regierung warnt davor, dass die Arbeitslosigkeit in Afghanistan um 40% steigen wird. Die 
Lockdown-Maßnahmen haben die bestehenden prekären Lebensgrundlagen in dem Maße 
verschärft, dass bis Juli 2020 84% der durch IOM-Befragten angaben, dass sie ohne Zugang zu 
außerhäuslicher Arbeit (im Falle einer Quarantäne) ihre grundlegenden Haushaltsbedürfnisse 
nicht länger als zwei Wochen erfüllen könnten; diese Zahl steigt auf 98% im Falle einer 
vierwöchigen Quarantäne (IOM 23.9.2020). Insgesamt ist die Situation vor allem für 
Tagelöhner sehr schwierig, da viele Wirtschaftssektoren von den Lockdown-Maßnahmen im 
Zusammenhang mit COVID-19 negativ betroffen sind (IOM 23.9.2020; vgl. Martin/Parto 
11.2020). 
 
Die wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen, die durch die COVID-19-Pandemie geschaffen 
wurden, haben auch die Risiken für vulnerable Familien erhöht, von denen viele bereits durch 
langanhaltende Konflikte oder wiederkehrende Naturkatastrophen ihre begrenzten 
finanziellen, psychischen und sozialen Bewältigungskapazitäten aufgebraucht hatten 
(UNOCHA 19.12.2020). 
 
Die tiefgreifenden und anhaltenden Auswirkungen der COVID-19-Krise auf die afghanische 
Wirtschaft bedeuten, dass die Armutsquoten für 2021 voraussichtlich hoch bleiben werden. 
Es wird erwartet, dass das BIP im Jahr 2021 um mehr als 5% geschrumpft sein wird (IWF). Bis 
Ende 2021 ist die Arbeitslosenquote in Afghanistan auf 37,9% gestiegen, gegenüber 23,9% im 
Jahr 2019 (IOM 18.3.2021). Nach einer Einschätzung des Afghanistan Center for Excellence 
sind die am stärksten von der COVID-19-Krise betroffenen Sektoren die verarbeitende 
Industrie (Non-Food), das Kunsthandwerk und die Bekleidungsindustrie, die Agrar- und 
Lebensmittelverarbeitung, der Fitnessbereich und das Gesundheitswesen sowie die NGOs 
(IOM 18.3.2021). 
 
Nach Erkenntnissen der WHO steht Afghanistan [Anm.: mit März 2021] vor einer 
schleppenden wirtschaftlichen Erholung inmitten anhaltender politischer Unsicherheiten und 
einem möglichen Rückgang der internationalen Hilfe. Das solide Wachstum in der 
Landwirtschaft hat die afghanische Wirtschaft teilweise gestützt, die im Jahr 2020 um etwa 
zwei Prozent schrumpfte, deutlich weniger als ursprünglich geschätzt. Schwer getroffen 
wurden aber der Dienstleistungs- und Industriesektor, wodurch sich die Arbeitslosigkeit in den 
Städten erhöhte. Aufgrund des schnellen Bevölkerungswachstums ist nicht zu erwarten, dass 
sich das Pro-Kopf-Einkommen bis 2025 wieder auf das Niveau von vor der COVID- 19-
Pandemie erholt (BAMF 12.4.2021). 
 
 

Bewegungsfreiheit 

Im Zuge der COVID-19 Pandemie waren verschiedene Grenzübergänge und Straßen 
vorübergehend gesperrt (RFE/RL 21.8.2020; vgl. NYT 31.7.2020, IMPACCT 14.8.2020, UNOCHA 
30.6.2020), wobei später alle Grenzübergänge geöffnet wurden (IOM 18.3.2021). Seit dem 
29.4.2021 hat die iranische Regierung eine unbefristete Abriegelung mit Grenzschließungen 
verhängt (UNOCHA 3.6.2021; vgl. AnA 29.4.2021). Die Grenze bleibt nur für den 
kommerziellen Verkehr und die Bewegung von dokumentierten Staatsangehörigen, die nach 
Afghanistan zurückkehren, offen. Die Grenze zu Pakistan wurde am 20.5.2021 nach einer 
zweiwöchigen Abriegelung durch Pakistan wieder geöffnet (UNOCHA 3.6.2021). 
 
Die internationalen Flughäfen in Kabul, Mazar-e Sharif, Kandarhar und Herat werden aktuell 
international wie auch national angeflogen und auch findet Flugverkehr zu nationalen 
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Flughäfen statt (F 24 o.D.; vgl. IOM 18.3.2021). Derzeit verkehren Busse, Sammeltaxis und 
Flugzeuge zwischen den Provinzen und Städten. Die derzeitige Situation führt zu keiner 
Einschränkung der Bewegungsfreiheit (IOM 18.3.2021). IOM Österreich unterstützt auch 
derzeit Rückkehrer im Rahmen der freiwilligen Rückkehr und Teilnahme an 
Reintegrationsprogrammen. Neben der Reiseorganisation bietet IOM Österreich dabei 
Unterstützung bei der Ausreise am Flughafen Wien Schwechat an (STDOK 14.7.2020). Von 
1.1.2020 bis 22.9.2020 wurden 70 Teilnahmen an dem Reintegrationsprojekt Restart III 
akzeptiert und sind 47 Personen freiwillig nach Afghanistan zurückgekehrt (IOM 23.9.2020). 
Mit Stand 18.3.2021 wurden insgesamt 105 Teilnahmen im Rahmen von Restart III akzeptiert 
und sind 86 Personen freiwillig nach Afghanistan zurückgekehrt (IOM 18.3.2021). Mit Stand 
25.5.2021 ist das Projekt Restart III weiter aktiv und Teilnehmer melden sich (IOM AUT 
25.5.2021). 
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Regierungsfeindliche Gruppierungen 
Letzte Änderung: 10.06.2021 
In Afghanistan sind unterschiedliche regierungsfeindliche Gruppierungen aktiv - insbesondere 
die Grenzregion zu Pakistan bleibt eine Zufluchtsstätte für unterschiedliche Gruppierungen, 
wie Taliban, Islamischer Staat, al-Qaida, Haqqani-Netzwerk, Lashkar-e Tayyiba, Tehrik-e 
Taliban Pakistan, sowie Islamic Movement of Uzbekistan (USDOD 12.2019; vgl. CRS 12.2.2019) 
und stellt nicht nur für die beiden Länder eine Sicherheitsherausforderung dar, sondern eine 
Bedrohung für die gesamte regionale Sicherheit und Stabilität (USDOD 12.2019). 
Für die meisten zivilen Opfer im Jahr 2020 waren weiterhin regierungsfeindliche Elemente 
verantwortlich, 62% wurden ihnen zugeschrieben. Vom 1.1.2020 bis zum 31.12.2020 schrieb 
UNAMA 5.459 zivile Opfer (1.885 Tote und 3.574 Verletzte) regierungsfeindlichen Elementen 
zu. Dies bedeutete einen Gesamtrückgang um 15% im Vergleich zu 2019. Die Zahl der von 
regierungsfeindlichen Elementen getöteten Zivilisten stieg jedoch um 13% (UNAMA 2.2021a) 
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Taliban 
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Letzte Änderung: 11.06.2021 
Die Taliban sind seit Jahrzehnten in Afghanistan aktiv. Die Taliban-Führung regierte 
Afghanistan zwischen 1996 und 2001, als sie von US-amerikanischen/internationalen 
Streitkräften entmachtet wurde; nach ihrer Entmachtung hat sie weiterhin einen Aufstand 
geführt (EASO 8.2020c; vgl. NYT 26.5.2020). Seit 2001 hat die Gruppe einige 
Schlüsselprinzipien beibehalten, darunter eine strenge Auslegung der Scharia in den von ihr 
kontrollierten Gebieten (EASO 8.2020c; vgl. RFE/RL 27.4.2020). Die Taliban sind eine religiös 
motivierte, religiös konservative Bewegung, die das, was sie als ihre zentralen „Werte“ 
betrachten, nicht aufgeben wird. Wie sich diese Werte in einer künftigen Verfassung 
widerspiegeln und in der konkreten Politik einer eventuellen Regierung der Machtteilung, die 
die Taliban einschließt, zum Tragen kommen, hängt von den täglichen politischen 
Verhandlungen zwischen den verschiedenen politischen Kräften und dem Kräfteverhältnis 
zwischen ihnen ab (Ruttig 3.2021). Sie sehen sich nicht als bloße Rebellengruppe, sondern als 
eine Regierung im Wartestand und bezeichnen sich selbst als „Islamisches Emirat 
Afghanistan“, der Name, den sie benutzten, als sie von 1996 bis zu ihrem Sturz nach den 
Anschlägen vom 11.9.2001 an der Macht waren (BBC 15.4.2021). 
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Zugriff 16.4.2021 Ruttig, Thomas (3.2021): Have the Taliban Changed?, 
https://ctc.usma.edu/have-the-taliban-chan ged/, Zugriff 27.4.2021 
 
Struktur und Führung 
Letzte Änderung: 11.06.2021 
Die Taliban positionieren sich selbst als Schattenregierung Afghanistans, und ihre 
Kommissionen und Führungsgremien entsprechen den Verwaltungsämtern und -pflichten 
einer typischen Regierung (EASO 8.2020c; vgl. NYT 26.5.2020). Die Taliban sind zu einer 
organisierten politischen Bewegung geworden, die in 
weiten Teilen Afghanistans eine Parallelverwaltung betreibt (EASO 8.2020c; vgl. USIP 11.2019; 
BBC 15.4.2021) und haben sich zu einem lokalen Regierungsakteur im Land entwickelt, indem 
sie Territorium halten und damit eine gewisse Verantwortung für das Wohlergehen der 
lokalen Gemeinschaften übernehmen (EASO 8.2020c; vgl. USIP 4.2020). Was militärische 
Operationen betrifft, so handelt es sich um einen vernetzten Aufstand mit einer starken 
Führung an der Spitze und dezentralisierten lokalen Befehlshabern, die Ressourcen auf 
Distriktebene mobilisieren können (EASO 8.2020c; vgl. NYT 26.5.2020). 
 
Das wichtigste offizielle politische Büro der Taliban befindet sich in Katar (EASO 8.2020c; vgl. 
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UNSC 27.5.2020). Der derzeitige Taliban-Führer ist nach wie vor Haibatullah Akhundzada (REU 
17.8.2019; vgl. EASO 8.2020c, UNSC 27.5.2020, AnA 28.7.2020) - Stellvertreter sind der Erste 
Stellvertreter Sirajuddin Jalaluddin Haqqani (Leiter des Haqqani-Netzwerks) und zwei weitere: 
Mullah Mohammad Yaqoob [Mullah Mohammad Yaqub Omari] (EASO 8.2020c; vgl. FP 
9.6.2020) und Mullah Abdul Ghani Baradar Abdul Ahmad Turk (EASO 8.2020c; vgl. UNSC 
27.5.2020). 
 
Die Taliban bezeichnen sich selbst als das Islamische Emirat Afghanistan (VOJ o.D.; vgl. BBC 
15.4.2021). Die Regierungsstruktur und das militärische Kommando sind in der Layha, einem 
Verhaltenskodex der Taliban, definiert (AAN 4.7.2011), welche zuletzt 2010 veröffentlicht 
wurde (AAN 6.12.2018). Die Taliban sind keine monolithische Organisation (NZZ 20.4.2020); 
nur allzu oft werden die Taliban als eine homogene Einheit angesehen, während diese aber 
eine lose Zusammenballung lokaler Stammesführer, unabhängiger Warlords sowie 
abgekoppelter und abgeschotteter Zellen sind (BR 5.3.2020). Während der US-Taliban-
Verhandlungen war die Führung der Taliban in der Lage, die Einheit innerhalb der Basis 
aufrechtzuerhalten, obwohl sich Spaltungen wegen des Abbruchs der Beziehungen zu Al-
Qaida vertieft haben (EASO 8.2020c; vgl. UNSC 27.5.2020). Seit Mai 2020 ist eine neue 
Splittergruppe von hochrangigen Taliban Dissidenten entstanden, die als Hizb-e Vulayet Islami 
oder Hezb-e Walayat-e Islami (Islamische Gouverneurspartei oder Islamische 
Vormundschaftspartei) bekannt ist (EASO 8.2020c; vgl. UNSC 27.5.2020). 
Die Gruppe ist gegen den US-Taliban-Vertrag und hat Verbindungen in den Iran (EASO 
8.2020c; vgl. FP 9.6.2020). Eine gespaltene Führung bei der Umsetzung des US-Taliban-
Abkommens und Machtkämpfe innerhalb der Organisation könnten den möglichen 
Friedensprozess beeinträchtigen (EASO 8.2020c; vgl. FP 9.6.2020). 
 
Die Taliban betreiben Trainingslager in Afghanistan. Seit Ende 2014 wurden 20 davon 
öffentlich zur Schau gestellt. Das Khalid bin Walid-Camp soll zwölf Ableger in acht Provinzen 
haben (Helmand, Kandahar, Ghazni, Ghor, Sar-e Pul, Faryab, Farah und Maidan Wardak). 300 
Militärtrainer und Gelehrte sind dort tätig und es soll möglich sein, in diesem Camp bis zu 
2.000 Rekruten auf einmal auszubilden (LWJ 14.8.2019). 
 
Quellen: 
AAN - Afghanistan Analysts Network (6.12.2018): One Land, Two Rules (1): Service delivery in 
insurgentaffected areas, an introduction, https://www.afghanistan-
analysts.org/en/reports/econom y- 
development-environment/one-land-two-rules-1-service-delivery-in-insurgent-affected-
areas-an - 
introduction/ , Zugriff 23.10.2020 
AAN - Afghanistan Analysts Network (4.7.2011): The Layha: Calling the Taleban to Account, 
https://www.afghanistan-analysts.org/en/special-reports/the-layha-calling-the-taleban-to-
account/, Zugriff 23.10.2020 
AnA - Anadolu Agency (28.7.2020): Taliban leader urges US to comply with peace deal, https: 
//www.aa.com.tr/en/americas/taliban-leader-urges-us-to-comply-with-peace-
deal/1925033, Zugriff 
22.10.2020 
BBC - British Broadcasting Corporation (15.4.2021): Afghanistan: ’We have won the war, 
America has lost’, say Taliban, https://www.bbc.com/news/world-asia-56747158, Zugriff 
7.5.2021 
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BR - Brookings (5.3.2020): The US-Taliban peace deal: A road to nowhere, 
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/03/05/the-us-taliban-peace-deal-
a-road-to-nowhere/, Zugriff 23.10.2020 
EASO - European Asylum Support Office (8.2020c): Afghanistan: Anti-Government Elements 
(AGEs), 
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2020_08_EASO_COI_Repor 
t_Afghanistan_Anti_Governement_Elements_AGEs.pdf, Zugriff 23.10.2020 
FP - Foreing Policy (9.6.2020): Factional Struggles Emerge in Virus-Afflicted Taliban Top Ranks, 
https://foreignpolicy.com/2020/06/09/coronavirus-pandemic-taliban-afghanistan-peace-
talks/, Zugriff 23.10.2020 
LWJ - Long War Journal (14.8.2019): Taliban promotes its ‘Preparation for Jihad’, https://www. 
longwarjournal.org/archives/2019/08/taliban-promotes-its-preparation-for-jihad.php, 
Zugriff 23.10.2020 
USIP - United States Institute of Peace (11.2019): How the Taliban Makes Policy, Peaceworks 
No. 153, https://www.usip.org/sites/default/files/2019-11/pw_153-
insurgent_bureaucracy_how_the_taliban_makes_policy.pdf, Zugriff 23.10.2020 
USIP - United States Institute of Peace (4.2020): Service Delivery in Taliban-Influenced Areas 
of Afghanistan, Special Reports No. 465, https://www.usip.org/sites/default/files/2020-
04/20200430sr_465-_service_delivery_in_taliban_influenced_areas_of_afghanistan-sr.pdf, 
Zugriff 23.10.2020 
 
Politische Lage  
Letzte Änderung: 16.09.2021  
 
Afghanistan war [vor der Machtübernahme der Taliban] ein Zentralstaat mit 34 Provinzen, die 
in Distrikte gegliedert sind (AA 1.3.2021). Auf einer Fläche von 652.860 Quadratkilometern 
leben ca. 32,9 Millionen (NSIA 1.6.2020) bis 39 Millionen Menschen (WoM o.D.). Nachdem 
der bisherige Präsident Ashraf Ghani am 15.8.2021 aus Afghanistan geflohen war, nahmen die 
Taliban die Hauptstadt Kabul als die letzte aller großen afghanischen Städte ein (TAG 
15.8.2021; vgl. JS 7.9.2021). Ghani gab auf seiner Facebook-Seite eine Erklärung ab, in der er 
den Sieg der Taliban vor Ort anerkannte (JS 7.9.2021; vgl. UNGASC 2.9.2021). Diese Erklärung 
wurde weithin als Rücktritt interpretiert, obwohl nicht klar ist, ob die Erklärung die 
verfassungsrechtlichen Voraussetzungen für einen Rücktritt des Präsidenten erfüllt. Amrullah 
Saleh, der erste Vizepräsident Afghanistans unter Ghani, beanspruchte in der Folgezeit das 
Amt des Übergangspräsidenten für sich (JS 7.9.2021; vgl. UNGASC 2.9.2021).  
 
Er ist Teil des Widerstands gegen die Taliban im Panjshir-Tal (REU 8.9.2021). Ein so genannter 
Koordinationsrat unter Beteiligung des früheren Präsidenten Hamid Karzai, Abdullah Abdullah 
(dem früheren Außenminister und Leiter der Delegation der vorigen Regierung bei den 
letztendlich erfolglosen Friedensverhandlungen) und Gulbuddin Hekmatyar führte mit den 
Taliban informelle Gespräche über eine Regierungsbeteiligung (FP 23.8.2021), die schließlich 
nicht zustande kam (TD 10.9.2021). Denn unabhängig davon, wer nach der afghanischen 
Verfassung das Präsidentenamt innehat, kontrollieren die Taliban den größten Teil des 
afghanischen Staatsgebiets (JS 7.9.2021; vgl. UNGASC 2.9.2021). Sie haben das Islamische 
Emirat Afghanistan ausgerufen und am 7.9.2021 eine neue Regierung angekündigt, die sich 
größtenteils aus bekannten Taliban-Figuren zusammensetzt (JS 7.9.2021). Die Taliban lehnen 
die Demokratie und ihren wichtigsten Bestandteil, die Wahlen, generell ab (AJ 24.8.2021; vgl. 
AJ 23.8.2021). Sie tun dies oftmals mit Verweis auf die Mängel des demokratischen Systems 
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und der Wahlen in Afghanistan in den letzten 20 Jahren, wie auch unter dem Aspekt, dass 
Wahlen und Demokratie in der vormodernen Periode des islamischen Denkens, der Periode, 
die sie als am authentischsten „islamisch“ ansehen, keine Vorläufer haben. Sie halten einige 
Methoden zur Auswahl von Herrschern in der vormodernen muslimischen Welt für 
authentisch islamisch - zum Beispiel die Shura Ahl al-Hall wa’l-Aqd, den Rat derjenigen, die 
qualifiziert sind, einen Kalifen im Namen der muslimischen Gemeinschaft zu wählen oder 
abzusetzen (AJ 24.8.2021). Ende August 2021 kündigten die Taliban an, eine Verfassung 
auszuarbeiten (FA 23.8.2021), jedoch haben sie sich zu den Einzelheiten des Staates, den ihre 
Führung in Afghanistan errichten möchte, bislang bedeckt gehalten (AJ 24.8.2021; vgl. ICG 
24.8.2021, AJ 23.8.2021).  
 
 
Im September 2021 kündigten sie die Bildung einer „Übergangsregierung“ an. Entgegen 
früherer Aussagen handelt es sich dabei nicht um eine „inklusive“ Regierung unter Beteiligung 
unterschiedlicher Akteure, sondern um eine reine Talibanregierung. Darin vertreten sind 
Mitglieder der alten Talibanelite, die schon in den 1990er Jahren zentrale Rollen besetzte, 
ergänzt mit Taliban-Führern, die im ersten Emirat noch zu jung waren, um zu regieren. Die 
allermeisten sind Paschtunen. Angeführt wird die neue Regierung von Mohammad Hassan 
Akhund. Er ist Vorsitzender der Minister, eine Art Premierminister. Akhund ist ein wenig 
bekanntes Mitglied des höchsten Taliban-Führungszirkels, der sogenannten Rahbari-Shura, 
besser bekannt als Quetta-Shura (NZZ 7.9.2021; vgl. BBC 8.9.2021a). Einer seiner Stellvertreter 
ist Abdul Ghani Baradar, der bisher das politische Büro der Taliban in Doha geleitet hat und so 
etwas wie das öffentliche Gesicht der Taliban war (NZZ 7.9.2021), ein weiterer Stellvertreter 
ist Abdul Salam Hanafi, der ebenfalls im politischen Büro in Doha tätig war (ORF 7.9.2021). 
Mohammad Yakub, Sohn des Taliban-Gründers Mullah Omar und einer der Stellvertreter des 
Taliban-Führers Haibatullah Akhundzada (RFE/RL 6.8.2021), ist neuer Verteidigungsminister. 
Sirajuddin Haqqani, der Leiter des Haqqani-Netzwerks, wurde zum Innenminister ernannt. Das 
Haqqani-Netzwerk wird von den USA als Terrororganisation eingestuft. Der neue 
Innenminister steht auf der Fahndungsliste des FBI und auch der Vorsitzende der Minister, 
Akhund, befindet sich auf einer Sanktionsliste des UN-Sicherheitsrates (NZZ 7.9.2021). Ein 
Frauenministerium findet sich nicht unter den bislang angekündigten Ministerien, auch 
wurden keine Frauen zu Ministerinnen ernannt [Anm.: Stand 7.9.2021]. Dafür wurde ein 
Ministerium für „Einladung, Führung, Laster und Tugend“ eingeführt, das die Afghanen vom 
Namen her an das Ministerium „für die Förderung der Tugend und die Verhütung des Lasters“ 
erinnern dürfte. Diese Behörde hatte während der ersten Taliban-Herrschaft von 1996 bis 
2001 Menschen zum Gebet gezwungen oder Männer dafür bestraft, wenn sie keinen Bart 
trugen (ORF 7.9.2021; vgl. BBC 8.9.2021a).  
 

Die höchste Instanz der Taliban in religiösen, politischen und militärischen Angelegenheiten 
(RFE/RL 6.8.2021), der „Amir al Muminin“ oder „Emir der Gläubigen“ Mullah Haibatullah 
Akhundzada (FR 18.8.2021) wird sich als „Oberster Führer“ Afghanistans auf religiöse 
Angelegenheiten und die Regierungsführung im Rahmen des Islam konzentrieren (NZZ 
8.9.2021). Er kündigte an, dass alle Regierungsangelegenheiten und das Leben in Afghanistan 
den Gesetzen der Scharia unterworfen werden (ORF 7.9.2021). Bezüglich der Verwaltung 
haben die Taliban Mitte August 2021 nach und nach die Behörden und Ministerien 
übernommen. Sie riefen die bisherigen Beamten und Regierungsmitarbeiter dazu auf, wieder 
in den Dienst zurückzukehren, ein Aufruf, dem manche von ihnen auch folgten (AZ 17.8.2021; 
vgl. ICG 24.8.2021). Es gibt Anzeichen dafür, dass einige Anführer der Gruppe die Grenzen 
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ihrer Fähigkeit erkennen, den Regierungsapparat in technisch anspruchsvolleren Bereichen zu 
bedienen. Zwar haben die Taliban seit ihrem Erstarken in den vergangenen zwei Jahrzehnten 
in einigen ländlichen Gebieten Afghanistans eine so genannte Schattenregierung ausgeübt, 
doch war diese rudimentär und von begrenztem Umfang, und in Bereichen wie Gesundheit 
und Bildung haben sie im Wesentlichen die Dienstleistungen des afghanischen Staates und 
von Nichtregierungsorganisationen übernommen (ICG 24.8.2021). Bis zum Sturz der alten 
Regierung wurden ca. 75% (ICG 24.8.2021) bis 80% des afghanischen Staatsbudgets von 
Hilfsorganisationen bereitgestellt (BBC 8.9.2021a), Finanzierungsquellen, die zumindest für 
einen längeren Zeitraum ausgesetzt sein werden, während die Geber die Entwicklung 
beobachten (ICG 24.8.2021). So haben die EU und mehrere ihrer Mitgliedsstaaten in der 
Vergangenheit mit der Einstellung von Hilfszahlungen gedroht, falls die Taliban die Macht 
übernehmen und ein islamisches Emirat ausrufen sollten, oder Menschen- und Frauenrechte 
verletzen sollten.  
 
Die USA haben rund 9,5 Milliarden US-Dollar an Reserven der afghanischen Zentralbank sofort 
[nach der Machtübernahme der Taliban in Kabul] eingefroren, Zahlungen des IWF und der EU 
wurden ausgesetzt (CH 24.8.2021). Die Taliban verfügen weiterhin über die Einnahmequellen, 
die ihren Aufstand finanzierten, sowie über den Zugang zu den Zolleinnahmen, auf die sich die 
frühere Regierung für den Teil ihres Haushalts, den sie im Inland aufbrachte, stark verließ. Ob 
neue Geber einspringen werden, um einen Teil des Defizits auszugleichen, ist noch nicht klar 
(ICG 24.8.2021). Die USA zeigten sich angesichts der Regierungsbeteiligung von Personen, die 
mit Angriffen auf US-Streitkräfte in Verbindung gebracht werden, besorgt und die EU erklärte, 
die islamistische Gruppe habe ihr Versprechen gebrochen, die Regierung „integrativ und 
repräsentativ“ zu machen (BBC 8.9.2021b). Deutschland und die USA haben eine baldige 
Anerkennung der von den militant-islamistischen Taliban verkündeten Übergangsregierung 
Anfang September 2021 ausgeschlossen (BZ 8.9.2021).  
 
China und Russland haben ihre Botschaften auch nach dem Machtwechsel offen gehalten 
(NYT 1.9.2021). Vertreter der National Resistance Front (NRF) haben die internationale 
Gemeinschaft darum gebeten, die Taliban-Regierung nicht anzuerkennen (BBC 8.9.2021b). 
Ahmad Massoud, einer der Anführer der NRF, kündigte an, nach Absprachen mit anderen 
Politikern eine Parallelregierung zu der von ihm als illegitim bezeichneten Talibanregierung 
bilden zu wollen (IT 8.9.2021). 
 
 
Jüngste Entwicklungen und aktuelle Ereignisse 
 
Letzte Änderung: 11.06.2021 
Während die Taliban behaupten, nicht mehr dieselbe brutale Gruppe zu sein die Afghanistan 
in den 1990er Jahren beherrschte, und versuchen inmitten der internationalen Bemühungen 
um eine Friedensregelung zwischen der afghanischen Regierung und den Taliban ein 
versöhnlicheres Image zu vermitteln, sagen Afghanen, die derzeit unter der Kontrolle der 
Taliban leben, dass die militante Gruppe weiterhin in ihrer extremistischen Auslegung des 
Islam verwurzelt ist und mit Angst und Barbarei regiert (RFE/RL 13.4.2021), wobei sich viele 
innerhalb der Taliban erhoffen, ihr „Emirat“ wiederherstellen zu können (Ruttig 3.2021). 
Einem lokalen Vertreter der Talibanzufolge sind die Taliban von früher und die Taliban von 
heute dieselben (BBC 15.4.2021). 
 



- 26 - 

 

Die Taliban haben sich offenbar absichtlich vage darüber geäußert, was sie mit der 
„islamischen Regierung“ meinen, die sie schaffen wollen. Einige Analysten sehen darin einen 
bewussten Versuch, interne Reibereien zwischen Hardlinern und gemäßigteren Elementen zu 
vermeiden (BBC 15.4.2021). Es gibt Anzeichen für einen wirklichen Politikwandel in 
bestimmten Bereichen (z.B. bei der Nutzung der Medien, im Bildungssektor, eine größere 
Akzeptanz von NGOs und die Einsicht, dass ein zukünftiges politisches System zumindest 
einige ihrer politischen Rivalen aufnehmen muss), doch scheinen ihre politischen 
Anpassungen eher von politischen Notwendigkeiten als von grundlegenden Veränderungen 
in der Ideologie getrieben zu sein (Ruttig 3.2021; vgl. BBC 15.4.2021). In den letzten Jahren 
haben sich die Taliban dazu bekannt, Frauen ihre Rechte zu gewähren und ihnen zu erlauben, 
zu arbeiten und zur Schule zu gehen, wenn sie nicht gegen den Islam oder die afghanischen 
Werte verstoßen (RFE/RL 13.4.2021; vgl. BBC 15.4.2021), aber laut einer großen Zahl von 
Afghanen, die unter der Herrschaft der Taliban leben, hat sich die Politik der militanten 
Gruppe in Bezug auf die Bildung von Mädchen seit mehr als zwei Jahrzehnten nicht 
geändert (RFE/RL 13.4.2021). In einigen von den Taliban kontrollierten Gebieten sind Schulen 
für Mädchen komplett verboten (RFE/RL 13.4.2021; vgl. BBC 15.4.2021). In anderen Regionen 
gibt es Beschränkungen. Die Gruppe deutete auch an, dass sie die kürzlich gewonnenen 
Freiheiten der Frauen beschneiden will, die ihrer Meinung nach „Unmoral“ und 
„Unanständigkeit“ fördern (RFE/RL 13.4.2021). 
 
Angesichts ihres anhaltenden dominierenden Verhaltens, ihrer Intoleranz gegenüber politisch 
Andersdenkenden und ihrer Unterdrückung (insbesondere von Mädchen und Frauen) in den 
von ihnen kontrollierten Gebieten besteht die berechtigte Sorge, dass sie zu den Praktiken 
von vor dem Herbst 2001 zurückkehren könnten, wenn der politische Druck nach einem 
eventuellen Friedensabkommen und einem Truppenabzug nachlässt. Die Veränderungen in 
der Rhetorik und den Positionen der Taliban werfen jedoch ein Licht auf das, was sie in einer 
politischen Ordnung nach dem Friedensschluss in Afghanistan, in der sie sich mit anderen 
afghanischen Machtgruppen und Interessen zu einem Modus Vivendi zusammenfinden 
müssen, möglicherweise zu akzeptieren bereit sind. Ob einige Änderungen in der 
Herangehensweise aufrechterhalten werden, hängt von der Fähigkeit der afghanischen 
Gemeinschaft und politischen Gruppen ab, den Druck auf die Taliban aufrechtzuerhalten. Dies 
wiederum hängt von der anhaltenden internationalen Aufmerksamkeit gegenüber 
Afghanistan ab, insbesondere wenn es zu einer politischen Einigung und einer Machtteilung 
kommt und nachdem die ausländischen Soldaten abgezogen sind (Ruttig 3.2021). Die Taliban 
glauben, dass der Sieg ihnen gehört. Die Entscheidung von US-Präsident Joe Biden, den Abzug 
der verbleibenden US-Truppen auf September zu verschieben, was bedeutet, dass sie über 
den im letzten Jahr vereinbarten Termin 1.5.2021 hinaus im Land bleiben werden, hat eine 
scharfe Reaktion der politischen Führung der Taliban ausgelöst. Nichtsdestotrotz scheint das 
Momentum auf Seiten der Militanten zu sein. Im vergangenen Jahr gab es einen 
offensichtlichen Widerspruch im „Jihad“ der Taliban. Nach der Unterzeichnung eines 
Abkommens mit den USA stellten sie Angriffe auf internationale Truppen ein, kämpften aber 
weiter gegen die afghanische Regierung. Ein Taliban-Sprecher besteht jedoch darauf, dass es 
keinen Widerspruch gibt (BBC 15.4.2021; vgl. VIDC 26.4.2021). Für die Taliban ist die 
Errichtung einer „islamischen Struktur“ eine Priorität. Die Taliban sind noch nicht ins Detail 
gegangen, wie diese aussehen würde. Ähnliche Bedenken werden im Hinblick auf die 
Auslegung der Scharia und die Rechte der Frauen geäußert (VIDC 26.4.2021). 
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Die Luftwaffe, vor allem die der Amerikaner, hat in den vergangenen Jahren entscheidend 
dazu beigetragen, den Vormarsch der Taliban aufzuhalten. Die USA haben ihre 
Militäroperationen bereits drastisch zurückgefahren, nachdem sie im vergangenen Jahr ein 
Abkommen mit den Taliban unterzeichnet hatten, und viele befürchten, dass die Taliban nach 
ihrem Abzug in der Lage sein werden, eine militärische Übernahme des Landes zu starten (BBC 
15.4.2021; vgl. VIDC 26.4.2021). Im Jahr 2020 verursachten die Taliban weiterhin die meisten 
zivilen Opfer von allen Parteien des bewaffneten Konflikts (UNAMA 2.2021a). Nach 
Erkenntnissen der AIHRC (Afghanistan Independent Human Rights Commission) gingen die 
durch Taliban-Angriffe verursachten zivilen Opfer im Jahr 2020 im Vergleich zu 2019 um 40 % 
zurück (AIHRC 28.1.2021; vgl. ACCORD 6.5.2021) - nach Angaben der UNAMA war es ein 
Rückgang um 19 % (UNAMA 2.2021a). Der Hauptgrund für diesen Rückgang könnte ein 
Mangel an komplexen und Selbstmordattentaten in den großen Städten des Landes sein. Im 
Jahr 2020 wurden in Afghanistan insgesamt 4.567 Zivilisten durch Taliban-Angriffe getötet 
oder verletzt, während im gleichen Zeitraum 2019 die Gesamtzahl der durch Taliban-Angriffe 
verursachten zivilen Opfer bei 7.727 lag (AIHRC 28.1.2021; vgl ACCORD 6.5.2021). UNAMA 
schrieb den Taliban 3.960 zivile Opfer (1.470 Tote und 2.490 Verletzte) zu. 
 
Dieser Rückgang bezieht sich jedoch nur auf die verletzten Zivilisten, da Anstieg von getöteten 
Zivilisten um 13 % dokumentiert wurde (UNAMA 2.2021a). Selbstmord- und Nicht-
Selbstmord-IEDs verursachten mehr als die Hälfte der den Taliban zugeschriebenen zivilen 
Opfer, wobei Nicht-Selbstmord-IEDs fünfmal mehr zivile Opfer verursachten als Selbstmord-
IEDs. Bodenkämpfe, einschließlich des Einsatzes von Mörsern und Raketen, waren für fast ein 
Viertel der von den Taliban verursachten zivilen Opfer verantwortlich. (UNAMA 2.2021a). 
UNAMA schrieb den Taliban 6 % mehr getötete Zivilisten aus Bodenkämpfen und 15 % weniger 
verletzte Zivilisten im Vergleich zu 2019 zu. Dieser Rückgang war hauptsächlich auf das 
Ausbleiben wahlbezogener Gewalt im Jahr 2020 zurückzuführen, wurde jedoch teilweise 
durch eine höhere Zahl von zivilen Opfern aufgrund der anhaltend hohen Zahl von 
Bodenkämpfen mit zivilen Opfern während des gesamten Jahres ausgeglichen (UNAMA 
2.2021a). 
 
Die UNAMA verzeichnete außerdem einen Anstieg der Zahl der durch gezielte Tötungen der 
Taliban, zu denen auch „Attentate“ gehören, die bewusst auf Zivilisten abzielen, getöteten 
und verletzten Zivilisten um 22 % und einen Anstieg der zivilen Opfer bei Entführungen von 
Zivilisten durch die Taliban um 169% (UNAMA 2.2021a). 
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AIHRC - Afghanistan Independent Human Rights Commission (28.1.2021): Summary of report 
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VIDC - Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation (26.4.2021): Afghanistans 
Friedensgespräche. Ein Weg ins Nirgendwo?, https://www.vidc.org/regionen/naher-und-
mittlerer-osten/afghanistan-friedensgespraeche-ein-weg-ins-nirgendwo , Zugriff 28.5.2021 
 
Ethnische Gruppen 
Letzte Änderung: 11.06.2021 
In Afghanistan leben laut Schätzungen zwischen 32 und 36 Millionen Menschen (NSIA 6.2020; 
vgl. CIA 16.2.2021). Zuverlässige statistische Angaben zu den Ethnien Afghanistans und zu den 
verschiedenen Sprachen existieren nicht (STDOK 7.2016; vgl. CIA 16.2.2021). Schätzungen 
zufolge sind: 40 bis 42% Paschtunen, 27 bis 30% Tadschiken, 9 bis 10% Hazara, 9% Usbeken, 
ca. 4% Aimaken, 3% Turkmenen und 2% Belutschen. Weiters leben in Afghanistan eine große 
Zahl an kleinen und kleinsten Völkern und Stämmen, die Sprachen aus unterschiedlichsten 
Sprachfamilien sprechen (GIZ 4.2019; vgl. CIA 2012, AA 16.7.2020). Artikel 4 der Verfassung 
Afghanistans besagt: „Die Nation Afghanistans besteht aus den Völkerschaften der 
Paschtunen, Tadschiken, Hazara, Usbeken, Turkmenen, Belutschen, Paschai, Nuristani, Aimak, 
Araber, Kirgisen, Qizilbasch, Gojar, Brahui und anderen Völkerschaften. Das Wort ‚Afghane‘ 
wird für jeden Staatsbürger der Nation Afghanistans verwendet“ (STDOK 7.2016). 
 
Die afghanische Verfassung schützt sämtliche ethnischen Minderheiten. Neben den offiziellen 
Landessprachen Dari und Paschtu wird in der Verfassung (Artikel 16) sechs weiteren Sprachen 
ein offizieller Status in jenen Gebieten eingeräumt, wo die Mehrheit der Bevölkerung (auch) 
eine dieser Sprachen spricht: Usbekisch, Turkmenisch, Belutschisch, Pashai, Nuristani und 
Pamiri (AA 2.9.2019). Es gibt keine Hinweise, dass bestimmte soziale Gruppen ausgeschlossen 
werden. Keine Gesetze verhindern die Teilnahme der Minderheiten am politischen Leben. 
Nichtsdestotrotz beschweren sich unterschiedliche ethnische Gruppen, keinen Zugang zu 
staatlicher Anstellung in Provinzen zu haben, in denen sie eine Minderheit darstellen (USDOS 
30.3.2021). 
 

Der Gleichheitsgrundsatz ist in der afghanischen Verfassung rechtlich verankert, wird 
allerdings in der gesellschaftlichen Praxis immer wieder konterkariert. Soziale Diskriminierung 
und Ausgrenzung anderer ethnischer Gruppen und Religionen im Alltag bestehen fort und 
werden nicht zuverlässig durch staatliche Gegenmaßnahmen verhindert (AA 16.7.2020). 
Ethnische Spannungen zwischen unterschiedlichen Gruppen resultierten weiterhin in 
Konflikten und Tötungen (USDOS 30.3.2021). 
 

Quellen: 



- 29 - 
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https://www.ecoi.net/en/file/loc 
al/2035827/Ausw%C3%A4rtiges_Amt%2C_Bericht_%C3%BCber_die_asyl-
_und_abschiebungsrelevante_Lage_in_der_Islamischen_Republik_Afghanistan_%28Stand_J
uni_2020%29%2C_1607.2020.pdf, Zugriff 9.10.2020 
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Afghanistan 2020-21, https://www.nsia.gov.af:8080/wp-content/uploads/2020/ نفوس-رد-
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 􀁭􀁭 ۱۳۹۹ - pdf , Zugriff 28.9.2020 ا- خ 􀁭 .ل
STDOK - Staatendokumentation des BFA (7.2016): AfPak - Grundlagen der Stammes- & 
Clanstruktur, 
https://www.ecoi.net/en/file/local/1236701/90_1470057716_afgh-stammes-und-clanstru 
kturonlineversion-2016-07.pdf, Zugriff 9.10.2020 
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Paschtunen 
Letzte Änderung: 11.06.2021 
Ethnische Paschtunen sind mit ca. 40% der Gesamtbevölkerung die größte Ethnie 
Afghanistans. Sie sprechen Paschtu/Pashto; als Verkehrssprache sprechen viele auch Dari. Sie 
sind sunnitische Muslime (MRG o.D.e). 
 
Die Paschtunen haben viele Sitze in beiden Häusern des Parlaments - jedoch nicht mehr als 
50% der Gesamtsitze (USDOS 30.3.2021). Die Paschtunen sind im nationalen Durchschnitt mit 
etwa 44% in der Afghan National Army (ANA) und der Afghan National Police (ANP) 
repräsentiert (BI 29.9.2017). Paschtunen siedeln in einem halbmondförmigen Gebiet, das sich 
von Nordwestafghanistan über den gesamten Süden und die Gebiete östlich von Kabul bis in 
den Nordwesten Pakistans erstreckt. Kleinere Gruppen sind über das gesamte Land verstreut, 
auch im Norden des Landes, wo Paschtunen Ende des 19. Jahrhunderts speziell angesiedelt 
wurden und sich seitdem auch selbst angesiedelt haben (STDOK 7.2016). 
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Grundlage des paschtunischen Selbstverständnisses sind ihre genealogischen 
Überlieferungen und die darauf beruhende Stammesstruktur. Eng mit der Stammesstruktur 
verbunden ist ein komplexes System von Wertvorstellungen und Verhaltensrichtlinien, die 
häufig unter dem Namen Paschtunwali zusammengefasst werden (STDOK 7.2016; vgl. NYT 
10.6.2019) und die besagen, dass es für einen Paschtunen nicht ausreicht, Paschtu zu 
sprechen, sondern dass man auch die Regeln dieses Ehren- und Verhaltenskodex befolgen 
muss. Die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Stammlinienverband bedeutet viele 
Verpflichtungen, aber auch Rechte, weshalb sich solche Verbände als Solidaritätsgruppen 
verstehen lassen (STDOK 7.2016). 
 
Die Taliban sind eine vorwiegend paschtunische Bewegung (BBC 26.5.2016; vgl. RFE/RL 
13.11.2018, EASO 9.2016, AAN 4.2011), werden aber nicht als nationalistische Bewegung 
gesehen (EASO 9.2016). Die Taliban rekrutieren auch aus anderen ethnischen Gruppen 
(RFE/RL 13.11.2018; vgl. AAN 4.2011, EASO 9.2016). Die Unterstützung der Taliban durch 
paschtunische Stämme ist oftmals in der Marginalisierung einzelner Stämme durch die 
Regierung und im Konkurrenzverhalten oder der Rivalität zwischen unterschiedlichen 
Stämmen begründet (EASO 9.2016). 
 
Anmerkung: Ausführliche Informationen zu Paschtunen und dem Paschtunwali können dem 
Dossier der Staatendokumentation (7.2016) entnommen werden. 
Quellen: 
AAN - Afghanistan Analysts Network (4.2011): The Insurgents of the Afghan 
North,https://www.afghanistananalysts. 
org/wp-content/uploads/downloads/2012/10/AAN-2011-Norther n-Insurgents-summ.pdf, 
Zugriff 9.10.2020 
BBC - British Broadcasting Corporation (26.5.2016): Who are the Taliban?, 
https://www.bbc.com/ 
news/world-south-asia-11451718, Zugriff 9.10.2020 
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nt/uploads/2016/07/21csi_20171002_afghanistan_index.pdf, Zugriff 9.10.2020 
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Recruitment by armed groups, https://www.ecoi.net/en/file/local/1131093/90_14743 
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NYT - New York Times, The (10.6.2019): Afghan Peace Marchers Meet the Taliban and Find 
‘People Just Like Us’, https://www.nytimes.com/2019/06/10/world/asia/afghanistan-peace-
march-taliban. html , Zugriff 9.10.2020 
RFE/RL - Radio Free Europe / Radio Liberty (13.11.2018): Afghan Taliban Wants What It Hasn’t 
Been Able To Hold: Hazara Regions, https://www.rferl.org/a/afghan-taliban-wants-what-it-
hasn-tbeen-able-to-holdhazara-regions/29598848.html, Zugriff 9.10.2020 
STDOK - Staatendokumentation des BFA [Österreich] (7.2016): AfPak - Grundlagen der 
Stammes& Clanstruktur, https://www.ecoi.net/en/file/local/1236701/90_1470057716_afgh-
stammes-und-clanstruktur-onlineversion-2016-07.pdf, Zugriff 9.10.2020 
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USDOS - United States Department of State [USA] (30.3.2021): Country Report on Human 
Rights Practices 2020 - Afghanistan, https://www.state.gov/reports/2020-country-reports-
on-human-righ tspractices/afghanistan/, Zugriff 21.4.2021 
 

2. Beweiswürdigung: 

 

Die Feststellungen zu den persönlichen Umständen im Herkunftsstaat und in Österreich gehen 

aus den Angaben im Zuge der niederschriftlichen Einvernahme am 23.05.2018 hervor.  

 

Dass die beschwerdeführende Partei in Afghanistan einen Schulabschluss absolviert hat und 

in Österreich einen Werte- und Orientierungskurs sowie einen Deutschkurs absolviert hat, 

geht aus den im Verfahren in Vorlage gebrachten Unterlagen hervor.  

 

Die Feststellungen zur persönlichen Wertehaltung und zur Eigenständigkeit der 

beschwerdeführenden Partei ergeben sich aus ihren diesbezüglich nachvollziehbaren, 

schlüssigen und glaubhaften Angaben in der niederschriftlichen Einvernahme vor dem BFA am 

23.05.2018. 

 

Die beschwerdeführende Partei vermochte davon zu überzeugen, dass sie aus einer liberalen 

afghanischen Familie stammt, als Schauspielerin bzw. Bühnenbildnerin gearbeitet hat und 

nach einer westlichen Wertehaltung sowie einem westlichen Frauen- und Gesellschaftsbild 

lebt und daran festzuhalten gewillt ist. Die beschwerdeführende Partei genießt in Österreich 

ihre weitgehend eigenständige Lebensführung und die ihr hier – im Unterschied zu 

Afghanistan – zukommenden Freiheiten. 

 

Sie hat mit ihren Aussagen im Rahmen der niederschriftlichen Einvernahme verdeutlicht, dass 

sie aufgrund ihrer liberalen Werte die – in Afghanistan für Frauen üblichen – traditionellen 

Einschränkungen und gesellschaftlichen Vorgaben ablehnt. Dies zeigt sich insbesondere darin, 

dass die beschwerdeführende Partei bereits einen Deutschkurs und einen Werte- und 

Orientierungskurs besucht hat und sich allein und frei im öffentlichen Raum bewegt, um 

Erledigungen durchzuführen. Sie hat glaubhaft dargelegt, sich in Österreich weiterzubilden 

und beruflich Fuß fassen zu wollen. Insgesamt hat die beschwerdeführende Partei deutlich 

zum Ausdruck gebracht, dass sie ihre eigenen Entscheidungen treffen sowie eine 

Bevormundung jeglicher Art nicht tolerieren will. 

 

Die beschwerdeführende Partei trägt kein Kopftuch und kleidet sich westlich. Ihr Leben in 

Österreich unterscheidet sich daher nicht von dem Leben, welches andere Frauen in 
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Österreich führen. Aus all dem ergibt sich, dass die beschwerdeführende Partei als eine Frau 

anzusehen ist, die in einer Weise lebt, die nicht mit den traditionellen, konservativen 

Ansichten betreffen die Rolle der Frau in der afghanischen Gesellschaft übereinstimmt.  

 

Dass die beschwerdeführende Partei sich intensiv mit westlichen Werten auseinandersetzt 

und um Anpassung und Integration in die westliche Gesellschaft bemüht ist, hat sie auch durch 

die Teilnahme an einem Werte- und Orientierungskurs verdeutlicht. 

 

Dass der beschwerdeführenden Partei eine Fortsetzung ihres selbstbestimmten Lebens, das 

sie derzeit in Österreich führt, in Afghanistan nicht möglich wäre bzw. sie im Falle einer 

Rückkehr nach Afghanistan von dem dortigen konservativen Umfeld als am westlichen 

Frauen- und Gesellschaftsbild orientierte Frau angesehen werden würde, ergibt sich aus den 

diesem Erkenntnis zugrunde liegenden Länderfeststellungen zur maßgeblichen Situation in 

Afghanistan sowie den berücksichtigten UNHCR-Richtlinien vom 30.08.2018 (denen nach 

ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes Beachtung zu schenken ist - 

„Indizwirkung“, VwGH 22.09.2017, Ra 2017/18/0166; 16.12.2010, 2006/01/0788), welchen zu 

entnehmen ist, dass Frauen in Afghanistan in der Ausübung ihrer Grundrechte sowie in ihrer 

Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt sind. 

 

Es ist daher davon auszugehen, dass der beschwerdeführenden Partei im Falle einer Rückkehr 

nach Afghanistan aufgrund ihres Auftretens als selbstbestimmte Frau eine Ablehnung der 

konservativ-islamischen Wertvorstellungen und ihre Anpassung an das in Europa bestehende 

Gesellschaftssystem zumindest unterstellt werden würde. Würde sie dann, wie sie es in der 

niederschriftlichen Einvernahme ausdrücklich ausführte, in Afghanistan wieder ihre Freiheiten 

ausleben und ein selbstbestimmtes Leben führen, so wäre sie mit maßgeblicher 

Wahrscheinlichkeit nunmehr nach der Taliban-Machtübernahme noch größerer Gefahr 

ausgesetzt, als sie es bisher als Frau in Afghanistan gewesen war. 

 

Der Umstand, dass die beschwerdeführende Partei ihren Herkunftsstaat nicht wegen der 

Fluchtgründe ihres Schwiegersohnes verlassen hat, beruht auf den vagen, wenig detailreichen 

Ausführungen der beschwerdeführenden Partei im Zuge ihrer niederschriftlichen 

Einvernahme. Das erkennende Gericht geht folglich angesichts des sehr oberflächlich 

gehaltenen Vorbringens der beschwerdeführenden Partei in zentralen Punkten von der 

Unglaubwürdigkeit der Angaben zum Fluchtgrund und davon aus, dass die angeblichen 

(fluchtauslösenden) Ereignisse in der geschilderten Form in Wahrheit nicht stattgefunden 

haben und die behauptete Bedrohung durch die Taliban tatsächlich nicht besteht.  
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Hinsichtlich der vom Schwiegersohn vorgelegten Drohbriefe ist der Vollständigkeit halber 

festzuhalten, dass den ins Verfahren eingebrachten Länderberichten nicht zu entnehmen war, 

dass die Taliban derartige Drohbriefe verschicken. Zudem ist es allgemein bekannt, dass viele 

gefälschte afghanische Dokumente und Unterlagen im Umlauf sind. 

 

Zur Lage im Herkunftsstaat der beschwerdeführenden Partei:  

 

Die fallbezogenen Feststellungen zur allgemeinen Lage in Afghanistan stützen sich 

insbesondere auf das aktuelle Länderinformationsblatt der Staatendokumentation des BFA zu 

Afghanistan, Gesamtaktualisierung vom 16.09.2021, die UNHCR-Guidelines zu Afghanistan 

vom 30.08.2018, die UNHCR-Position zur Rückkehr nach Afghanistan von August 2021 und 

den EASO-Bericht „Security Situation Update“ zu Afghanistan von September 2021. Die 

fallbezogenen Feststellungen zur Lage in Afghanistan im Länderinformationsblatt der 

Staatendokumentation beruhen auf einer Vielzahl von im Länderinformationsblatt 

angeführten, voneinander unabhängigen Quellen von regierungsoffiziellen und nicht-

regierungsoffiziellen Stellen. In ihrer Kernaussage bieten diese Dokumentationen ein 

stimmiges und einheitliches Gesamtbild ohne wesentliche Widersprüche. Angesichts der 

Seriosität der angeführten Erkenntnisquellen und der Plausibilität der überwiegend 

übereinstimmenden Aussagen besteht kein Grund, an der Richtigkeit der Angaben zu 

zweifeln. 

 

3. Rechtliche Beurteilung: 

 

Zu A) Stattgabe der Beschwerde: 

 

Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG ist einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf internationalen 

Schutz gestellt hat, der Status des Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass 

ihm im Herkunftsstaat Verfolgung iSd Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention 

(GFK) droht (vgl. auch die Verfolgungsdefinition in § 2 Abs. 1 Z 11 AsylG, die auf Art. 9 der 

Statusrichtlinie verweist). 

 

Flüchtling im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK ist, wer sich aus der begründeten Furcht vor 

Verfolgung wegen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten 

sozialen Gruppe oder der politischen Überzeugung, außerhalb seines Heimatlandes befindet 

und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses 
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Landes zu bedienen; oder der staatenlos ist, sich außerhalb des Landes seines gewöhnlichen 

Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, 

in dieses Land zurückzukehren. 

 

Nach der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ist zentraler Aspekt der in 

Art. 1 Abschnitt A Z 2 der GFK definierten Verfolgung im Herkunftsstaat die wohlbegründete 

Furcht davor. Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sein, wenn sie im Licht der speziellen 

Situation des Asylwerbers unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv 

nachvollziehbar ist. Es kommt nicht darauf an, ob sich eine bestimmte Person in einer 

konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft begabte Person in 

dieser Situation aus Konventionsgründen fürchten würde. Unter Verfolgung ist ein 

ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche Sphäre 

des Einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die 

Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates zu begründen. Die 

Verfolgungsgefahr steht mit der wohlbegründeten Furcht in engstem Zusammenhang und ist 

Bezugspunkt der wohlbegründeten Furcht. Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, 

wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht; die entfernte 

Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (vgl. etwa VwGH 10.11.2015, Ra 2015/19/0185, 

mwN). 

 

Nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes kommt einer von 

Privatpersonen bzw. privaten Gruppierungen ausgehenden Verfolgung nur dann Asylrelevanz 

zu, wenn der Staat nicht gewillt oder nicht in der Lage ist, diese Verfolgungshandlungen hintan 

zu halten. Von einer mangelnden Schutzfähigkeit des Staates kann nicht bereits dann 

gesprochen werden, wenn der Staat nicht in der Lage ist, seine Bürger gegen jedwede 

Übergriffe seitens Dritter präventiv zu schützen. Entscheidend für die Frage, ob eine 

ausreichend funktionierende Staatsgewalt besteht, ist vielmehr, ob für einen von dritter Seite 

aus den in der GFK genannten Gründen Verfolgten trotz staatlichen Schutzes der Eintritt eines 

- asylrelevante Intensität erreichenden - Nachteiles aus dieser Verfolgung mit maßgeblicher 

Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist (vgl. VwGH 13.11.2008, 2006/01/0191, mwN). 

 

Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes kann die Gefahr der Verfolgung im 

Sinne des § 3 Abs. 1 AsylG in Verbindung mit Art. 1 Abschnitt A Z 2 der GFK nicht ausschließlich 

aus individuell gegenüber dem Einzelnen gesetzten Verfolgungshandlungen abgeleitet 

werden. Droht den Angehörigen bestimmter Personengruppen eine über die allgemeinen 

Gefahren eines Bürgerkriegs hinausgehende "Gruppenverfolgung", hat bei einer solchen, 
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gegen eine ganze Personengruppe gerichteten Verfolgung jedes einzelne Mitglied schon 

wegen seiner Zugehörigkeit zu dieser Gruppe Grund, auch individuell gegen seine Person 

gerichtete Verfolgung zu befürchten; diesfalls genügt für die geforderte Individualisierung 

einer Verfolgungsgefahr die Glaubhaftmachung der Zugehörigkeit zu dieser Gruppe (VwGH 

vom 10. 12.2014, Ra 2014/18/0078). 

 

Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG liegt es an der beschwerdeführenden Partei, entsprechend glaubhaft 

zu machen, dass ihm im Herkunftsstaat eine Verfolgung iSd Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK droht. 

Es genügt daher diesfalls, wenn die beschwerdeführende Partei die Behörde von der 

(überwiegenden) Wahrscheinlichkeit des Vorliegens der zu bescheinigenden Tatsachen 

überzeugt. Diesen trifft die Obliegenheit zu einer erhöhten Mitwirkung, dh er hat zu diesem 

Zweck initiativ alles vorzubringen, was für seine Behauptung spricht (Hengstschläger/Leeb, 

AVG, § 45, Rz 3, mit Judikaturhinweisen). Die "Glaubhaftmachung" wohlbegründeter Furcht 

setzt positiv getroffene Feststellungen seitens der Behörde und somit die Glaubwürdigkeit der 

"hierzu geeigneten Beweismittel", insbesondere des diesen Feststellungen 

zugrundeliegenden Vorbringens des Asylwerbers voraus (VwGH 19.03.1997, 95/01/0466). Die 

Frage, ob eine Tatsache als glaubhaft gemacht zu betrachten ist, unterliegt der freien 

Beweiswürdigung der Behörde (VwGH 27.05.1998, 97/13/0051). 

 

Im gegenständlichen Fall konnte keine Verfolgung aufgrund der Fluchtgründe des 

Schwiegersohnes der beschwerdeführenden Partei festgestellt werden. Es ist der 

beschwerdeführenden Partei jedoch gelungen, glaubhaft zu machen, eine am westlichen 

Frauen- und Gesellschaftsbild orientierte Frau zu sein. Sie hat damit eine maßgebliche 

Verfolgungswahrscheinlichkeit aus einem der in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK genannten Gründe 

aufgezeigt: 

 

Aus den vorliegenden herkunftsstaatsbezogenen Erkenntnisquellen zur aktuellen Lage von 

Frauen in Afghanistan ergeben sich zwar keine ausreichenden Anhaltspunkte dafür, dass alle 

afghanischen Frauen gleichermaßen allein aufgrund ihres gemeinsamen Merkmals der 

Geschlechtszugehörigkeit und ohne Hinzutreten weiterer konkreter sowie individueller 

Eigenschaften im Fall ihrer Rückkehr mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Gefahr liefen, im 

gesamten Staatsgebiet Afghanistans einer systematischen asylrelevanten 

(Gruppen)Verfolgung ausgesetzt zu sein. Die Intensität der in den Länderberichten 

aufgezeigten Einschränkungen und Diskriminierungen kann jedoch bei Hinzutreten weiterer 

maßgeblicher individueller Umstände, insbesondere einer diesen - traditionellen und durch 
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eine konservativ-religiöse Einstellung geprägten - gesellschaftlichen Zwängen nach außen hin 

offen widerstrebenden Wertehaltung einer Frau, ein asylrelevantes Ausmaß erreichen. 

 

Frauen sind in Afghanistan den UNHCR-Richtlinien zufolge besonders gefährdet, Opfer von 

Misshandlungen zu werden, wenn ihr Verhalten - wie z. B. die freie Fortbewegung oder eine 

ausgeübte Erwerbstätigkeit - als nicht mit den von der Gesellschaft, von der Tradition oder 

sogar vom Rechtssystem auferlegten Geschlechterrollen vereinbar angesehen wird. 

 

Die beschwerdeführende Partei hat glaubhaft dargelegt, dass sie auf Grund ihrer inneren und 

nach außen hin erkennbaren persönlichen Wertehaltung und wegen ihres Widerstandes 

gegen die in Afghanistan vorherrschenden Diskriminierungen und Einschränkungen im Fall der 

Rückkehr nach Afghanistan mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit einer Verfolgungsgefahr 

ausgesetzt sein würde. Das von der persönlichen Wertehaltung der beschwerdeführenden 

Partei überwiegend getragene und als westlich zu bezeichnende Frauen- und Gesellschaftsbild 

steht im völligen Gegensatz zu der in Afghanistan nunmehr auch wieder vom Staatsapparat 

getragene, immer noch vorherrschenden und durch teils fundamentalistische, 

gesellschaftliche und politisch-religiöse Zwänge gekennzeichneten Lebensweise. 

 

Für die beschwerdeführende Partei wirkt sich die derzeitige Situation in Afghanistan so aus, 

dass sie im Falle einer Rückkehr einem Klima permanenter Bedrohung, struktureller Gewalt 

sowie unmittelbaren Einschränkungen und durch das Bestehen dieser Situation der Gefahr 

einer Reihe von Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt wäre. Gerade die 

beschwerdeführende Partei unterliegt einer diesbezüglich erhöhten Gefährdung, weil sie 

aufgrund ihrer Wertehaltung und Lebensweise bei einer Rückkehr gegenwärtig in Afghanistan 

als eine Frau wahrgenommen würde, die sich als nicht konform ihrer durch die Gesellschaft, 

die Tradition und das Rechtssystem vorgeschriebenen geschlechtsspezifischen Rolle benimmt; 

sie ist insofern einem besonderen Misshandlungsrisiko ausgesetzt (vgl. hierzu auch EGMR 

20.07.2010, 23.505/09, N./Schweden, ebenfalls unter Hinweis auf UNHCR). 

 

Es ist zu prüfen, ob es der beschwerdeführenden Partei möglich wäre, angesichts des sie 

betreffenden Sicherheitsrisikos ausreichenden Schutz im Herkunftsstaat in Anspruch zu 

nehmen, bzw. ob der Eintritt des zu befürchtenden Risikos - trotz Bestehens von 

Schutzmechanismen im Herkunftsstaat - wahrscheinlich ist: Im vorliegenden Fall ist nicht 

hervorgekommen, dass die afghanischen Regierung bestehend aus den Taliban willens wäre, 

für die umfassende Gewährleistung grundlegender Rechte und Freiheiten hinsichtlich der 
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Bevölkerungsgruppe der afghanischen Frauen Sorge zu tragen, der afghanische Staat kommt 

somit seinen Schutzpflichten hinsichtlich dieser Bevölkerungsgruppe nicht nach.  

 

Es ist nach Lage des Falles davon auszugehen, dass die beschwerdeführende Partei vor diesen 

Bedrohungen in Afghanistan nicht ausreichend geschützt werden kann. Gegenwärtig besteht 

in Afghanistan dahingehend kein funktionierender Polizei- und Justizapparat. Darüber hinaus 

ist vor dem Hintergrund der oben getroffenen Länderfeststellungen nicht davon auszugehen, 

dass im Wirkungsbereich einzelner lokaler Machthaber effektive Mechanismen zur 

Verhinderung von Übergriffen und Einschränkungen gegenüber Frauen bestünden, ganz im 

Gegenteil liegt ein derartiges Vorgehen gegenüber Frauen teilweise ganz im Sinne der lokalen 

Machthaber. Für die beschwerdeführende Partei ist damit nicht mit hinreichender 

Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass sie angesichts des sie als westlich orientierte Frau 

betreffenden Risikos, Opfer von Misshandlungen und Einschränkungen zu werden, 

ausreichenden Schutz im Herkunftsstaat finden kann. 

 

Angesichts der dargestellten Umstände ist im Fall der beschwerdeführenden Partei daher 

davon auszugehen, dass sie in Afghanistan den Eintritt eines - asylrelevante Intensität 

erreichenden - Nachteiles aus der befürchteten Verfolgung mit maßgeblicher 

Wahrscheinlichkeit zu erwarten hat.  

 

Vor diesem Hintergrund kann nicht ausgeschlossen werden, dass der beschwerdeführenden 

Partei im Falle ihrer Rückkehr nach Afghanistan mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit 

Verfolgungshandlungen drohen würden. 

 

Diese Verfolgungsgefahr findet auch ihre Deckung in einem der in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK 

genannten Gründe, zumal die beschwerdeführende Partei einer bestimmten sozialen Gruppe, 

nämlich jener der am westlichen Frauen- und Gesellschaftsbild orientierten afghanischen 

Frauen, zugehörig ist (vgl. dazu VwGH 20.06.2002, 99/20/0172). Zudem ist im gesamten 

Staatsgebiet von Afghanistan von einer Situation auszugehen, in der am westlichen Frauen- 

und Gesellschaftsbild orientierte afghanische Frauen einem erhöhten Sicherheitsrisiko 

ausgesetzt sind. 

 

Die beschwerdeführende Partei konnte somit glaubhaft machen, dass ihr im Herkunftsstaat 

aufgrund ihrer Zugehörigkeit zur sozialen Gruppe der am westlichen Frauen- und 

Gesellschaftsbild orientierten afghanischen Frauen mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit 
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Verfolgung iSd Art. 1 Abschnitt A Z 2 der GFK droht. Es liegen gemäß § 3 Abs. 1 AsylG keine 

Endigungs- oder Ausschlussgründe vor. 

 

Da weder eine innerstaatliche Fluchtalternative besteht noch ein in Art. 1 Abschnitt C oder F 

der GFK genannter Endigungs- und Asylausschlussgrund hervorgekommen ist, war der 

Beschwerde stattzugeben und gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 der Status der Asylberechtigten 

zuzuerkennen.  

 

Gemäß § 3 Abs. 5 AsylG 2005 war die Entscheidung über die Zuerkennung des Status der 

Asylberechtigten mit der Feststellung zu verbinden, dass der beschwerdeführenden Partei 

damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 

 

Zu dem Antrag auf Durchführung einer Verhandlung wird ausgeführt: 

 

Gemäß § 21 Abs. 7 BFA-VG kann eine mündliche Verhandlung unterbleiben, wenn der 
Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung mit der Beschwerde geklärt erscheint oder sich 
aus den bisherigen Ermittlungen zweifelsfrei ergibt, dass das Vorbringen nicht den Tatsachen 
entspricht. Im Übrigen gilt § 24 VwGVG. 
 

Den Umfang der Verhandlungspflicht aufgrund dieser Bestimmung umschrieb der 

Verwaltungsgerichtshof in seinem grundlegenden Erkenntnis vom 28.05.2014, Ra 

2014/20/0017, worin die Kriterien für die Annahme eines geklärten Sachverhaltes 

zusammengefasst wurden, folgendermaßen (seither ständige Rechtsprechung; vgl. zum 

grundrechtlichen Gesichtspunkt auch VfGH 26.02.2018, E 3296/2017; 24.11.2016, E 

1079/2016; 14.03.2012, U 466/11, U 1836/11): 

 

„Der für die rechtliche Beurteilung entscheidungswesentliche Sachverhalt muss von der 
Verwaltungsbehörde vollständig in einem ordnungsgemäßen Ermittlungsverfahren erhoben 
worden sein und bezogen auf den Zeitpunkt der Entscheidung des 
Bundesverwaltungsgerichtes immer noch die gesetzlich gebotene Aktualität und 
Vollständigkeit aufweisen. Die Verwaltungsbehörde muss die die entscheidungsmaßgeblichen 
Feststellungen tragende Beweiswürdigung in ihrer Entscheidung in gesetzmäßiger Weise 
offengelegt haben und das Bundesverwaltungsgericht muss die tragenden Erwägungen der 
verwaltungsbehördlichen Beweiswürdigung teilen. In der Beschwerde darf kein dem Ergebnis 
des behördlichen Ermittlungsverfahrens entgegenstehender oder darüber hinaus gehender 
für die Beurteilung relevanter Sachverhalt behauptet werden, wobei bloß unsubstanziiertes 
Bestreiten des von der Verwaltungsbehörde festgestellten Sachverhaltes ebenso außer 
Betracht bleiben kann wie ein Vorbringen, das gegen das in § 20 BFA-VG festgelegte 
Neuerungsverbot verstößt. Auf verfahrensrechtlich festgelegte Besonderheiten ist bei der 
Beurteilung Bedacht zu nehmen.“ 
 



- 39 - 

 

Im vorliegenden Fall liegen die Tatbestandsvoraussetzungen des § 21 Abs. 7 erster Fall BFA-

VG und die dazu von der ständigen Rechtsprechung aufgestellten Kriterien vor. Der 

Sachverhalt ist aus der Aktenlage in Verbindung mit der Beschwerde geklärt. In einem 

ordnungsgemäßen Ermittlungsverfahren wurde der beschwerdeführenden Partei 

ausreichend Parteiengehör eingeräumt, und auch die Beschwerde zeigt nicht plausibel auf, 

inwieweit eine neuerliche Einvernahme zu einer weiteren Klärung der Sache führen könnte.  

 

Zu B) Unzulässigkeit der Revision: 

 

Gemäß § 25a Abs. 1 VwGG hat das Verwaltungsgericht im Spruch seines Erkenntnisses oder 
Beschlusses auszusprechen, ob die Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG zulässig ist. Der 
Ausspruch ist kurz zu begründen. Nach Art. 133 Abs. 4 erster Satz B-VG idF BGBl. I Nr. 51/2012 
ist gegen ein Erkenntnis des Verwaltungsgerichtes die Revision zulässig, wenn sie von der 
Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt, insbesondere 
weil das Erkenntnis von der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes abweicht, eine 
solche Rechtsprechung fehlt oder die zu lösende Rechtsfrage in der bisherigen 
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes nicht einheitlich beantwortet wird.  
 

Im vorliegenden Fall ist die ordentliche Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig, 

weil die Entscheidung nicht von der Lösung einer Rechtsfrage grundsätzlicher Bedeutung 

abhängt. Denn das Bundesverwaltungsgericht konnte sich bei allen erheblichen Rechtsfragen 

auf eine ständige Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes bzw. auf eine ohnehin klare 

Rechtslage stützen. Die maßgebliche Rechtsprechung wurde bei den Erwägungen zu den 

einzelnen Spruchpunkten des angefochtenen Bescheides wiedergegeben. 


